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Innenpolitik 
 
Nach einer sehr positiven Ent-
wicklung in den Jahren 2006 
und 2007 hatten sich in der 
zweiten Jahreshälfte 2008 infol-
ge der weltweiten Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise 
auch in Baden-Württemberg die 
Perspektiven wirtschaftlicher 
Entwicklung dramatisch ver-
schlechtert. Das Jahr 2009 
brachte einen Rückgang der 
Wirtschaftsleistung, wie ihn die 
Bundesrepublik Deutschland 
und insbesondere das Land Ba-
den-Württemberg noch nicht 
erlebt hatte. Auch wenn sich 
jetzt, zur Jahresmitte 2010, die 
Anzeichen mehren, dass die 
Wirtschaft in diesem Jahr wieder 
ein solides Wachstum erreichen 
dürfte, besteht kein Zweifel: Die 
Wirtschaftskrise ist keineswegs 
endgültig überwunden und es 
wird Jahre dauern, bis das Ni-
veau des Jahres 2008 wieder 
erreicht wird. 
 
Zwangsläufig schlägt sich diese 
Entwicklung auch in den Steu-
ereinnahmen des Landes 
nieder: Der Etat des Jahres 
2009 konnte – trotz Steuermin-
dereinnahmen von mehr als 
zwei Milliarden € - wie im Jahr 
2008 ohne neue Kredite ausge-
glichen werden, weil eine spar-
same Haushaltsführung in den 
Jahren zuvor zur Bildung von 
Rücklagen genutzt worden war, 
die jetzt aufgelöst werden konn-
ten, soweit sie nicht für be-
stimmte Zwecke (für die Quali-
tätsoffensive Bildung, für den 
Ausbau der Betreuungsangebo-
te für Kleinkinder oder für Stutt-
gart 21) gebunden sind. 
 
2010 und 2011 aber war ähnli-
ches nicht mehr möglich: trotz 
großer Einsparanstrengungen 
wird es eine Nettokreditaufnah-

me in der Größenordnung von 
2,5 Mrd. € (2010) bzw.  
2,0 Mrd. € (2011) geben müs-
sen. 
 
Um dazu beizutragen, die Wirt-
schaftskrise rasch zu überwin-
den und den Arbeitsmarkt zu 
stabilisieren, hat das Land – in 
Umsetzung und Ergänzung der 
Programme des Bundes – ein 
Zukunftsinvestitionspro-
gramm und ein Landesinfra-
strukturprogramm aufgelegt, 
das unter Einschluss kommuna-
ler Komplementärmittel in den 
Jahren 2009 und 2010 ein Vo-
lumen von insgesamt mehr als 
2,1 Mrd. € aufweist. Die Sanie-
rung von Bildungseinrichtungen 
steht sowohl im kommunalen 
wie im Landesteil dieser Pro-
gramme im Vordergrund. 499 
Mio. € stehen den Kommunen 
vorrangig für die energetische 
Sanierung von Schulen (ein-
schließlich der Schulen in freier 
Trägerschaft) zur Verfügung; 
257 Mio. € für Baumaßnahmen 
an Hochschulen und Universi-
tätsklinika. 
 
Wir haben großen Wert auf eine 
kommunalfreundliche und 
unbürokratische Ausgestal-
tung dieser Programme gelegt: 
Im Rahmen der (bundes-)ge-
setzlichen Vorgaben entscheiden 
die Kommunen selbst, für wel-
che Sanierungsmaßnahmen an 
Schulen und Kinderbetreuungs-
einrichtungen die Mittel einge-
setzt werden; die Zuweisung 
der Mittel erfolgt über Pau-
schalen, die nach der Zahl der 
Kinder (für die Bildungsinfra-
struktur) bzw. der Einwohner 
(für die allgemeine Infrastruk-
tur) berechnet sind. 
 
Aufgrund dessen sind diese 
Programme im Vergleich aller 
Länder am schnellsten auf den 
Weg gebracht und in Aufträge 

für Handwerk und Mittelstand 
umgesetzt worden. 
 
Eine dauerhafte Belastung des 
Landeshaushalts soll damit nicht 
verbunden sein: Sowohl für In-
vestitionen des Landes wie für 
die Bezuschussung kommunaler 
Investitionen über den kommu-
nalen Investitionsfonds des 
Landes (KIF) soll gelten, dass 
jetzt zusätzlich realisierte Vor-
haben durch geringere Aufwen-
dungen in den Jahren 2011 bis 
2013 kompensiert werden, so 
dass das gesamte Programm 
über einen Fünf-Jahres-
Turnus hinweg haushalts-
neutral ausgestaltet wird.  
 
Niemand kann Garantien dafür 
geben, in wie weit dieses Pro-
gramm dazu beiträgt, den wirt-
schaftlichen Abschwung abzu-
mildern und möglichst rasch 
wieder auf einen Pfad positiver 
Wirtschaftsentwicklung zurück-
zufinden. Untätigkeit aber konn-
te keine vernünftige Alternative 
sein. Die FDP/DVP hat aber in 
besonderem Maße darauf hin-
gewirkt, dieses Programm so 
auszugestalten, dass es mit den  
grundsätzlichen Zielen liberaler 
Haushalts- und Finanzpolitik 
vereinbar ist.  
 
Denn wir wollen möglichst rasch 
wieder dahin kommen, die 
Haushalte des Landes so zu 
gestalten, dass sie ohne Kre-
ditaufnahmen ausgeglichen 
werden können.  
 
Es ist deshalb uneingeschränkt 
positiv zu beurteilen, dass es im 
Zuge der Arbeit der Födera-
lismuskommission II doch 
noch gelungen ist, Regelungen 
zur Begrenzung der Verschul-
dung (die sog. „Schulden-
bremse“) ins Grundgesetz auf-
zunehmen. Haushalte im Nor-
malfall (also abgesehen von 
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Katastrophen und schweren 
Rezessionen) ohne Kreditauf-
nahme ausgleichen zu müssen, 
wird für alle Länder bis 2020 
verbindlich.  
 
Das Land Baden-Württemberg 
muss den Ehrgeiz haben, ande-
ren Ländern voranzugehen und 
das Ziel der Neuverschuldung 
Null, das wir 2008 und 2009 
schon erreicht hatten, nicht erst 
2020, sondern deutlich früher 
wieder zu erreichen.  
 
2012/13 wird es noch nicht 
möglich sein, vollständig auf 
eine Nettokreditaufnahme zu 
verzichten. Der Haushalt muss 
aber in diesen Jahren durch 
Konsolidierungsschritte in 
Milliardenhöhe wieder deut-
lich an das Ziel einer Neuver-
schuldung Null herangeführt 
werden, das es dann 2014/15 
wieder zu erreichen gilt. Gleich-
zeitig muss die Selbstverpflich-
tung des Landes, die in der Kri-
se aufgenommenen neuen 
Schulden innerhalb von sie-
ben Jahren wieder zu tilgen, 
konsequent umgesetzt werden. 
 
Die Motive der Nachhaltigkeit 
und der Generationenge-
rechtigkeit erfordern es, unse-
re Politik so zu gestalten, dass 
sie nicht dauerhaft zu Lasten 
künftiger Generationen geht. 
 

*** 
 
Generationengerechtigkeit hat 
es auch erfordert, endlich Vor-
sorge für künftige Pensionsleis-
tungen zu treffen. Die FDP/DVP 
hat deshalb seit langem darauf 
gedrängt, für neu einzustellende 
Beamte einen Pensionsfonds 
zu bilden, um die Versäumnisse 
der 70er Jahre, die den Landes-
haushalt heute so hart treffen, 
nicht zu wiederholen. Denn die 
steigenden Pensionsleistungen 

sind im wesentlichen verursacht 
durch Stellenvermehrungen, die 
– schwerpunktmäßig bei den 
Lehrern und der Polizei – vor 
allem in den 70er Jahren statt-
gefunden haben.  
 
Es wäre nicht fair, die Belastung 
des Haushalts durch steigende 
Pensionsverpflichtungen – ver-
ursacht ohne Zweifel zu allererst 
durch das Versäumnis der Poli-
tik, rechtzeitig Vorsorge zu tref-
fen – jetzt dadurch loswerden 
zu wollen, dass sie – wie es 
insbesondere die Grünen immer 
wieder vorschlagen – vor allem 
den Pensionären selbst auferlegt 
würden. 
 
Mit dem 2009 geschaffenen 
Pensionsfonds – zusätzlich mit 
einem Grundkapital von 500 
Millionen € ausgestattet – wird 
für jeden neu eingestellten Be-
amten ein Betrag von 6.000 € 
pro Jahr an den Fonds abge-
führt. Das ist ein ganz wesentli-
cher Schritt, um Vorsorge für 
weiter steigende Pensionsleis-
tungen zu treffen. Dies ist zu-
gleich ein großer Schritt hin zu 
mehr Transparenz und zu 
größerer Haushaltswahrheit 
und Haushaltsklarheit.  
 
Demselben Ziel dient die 2010 
beschlossene Einführung einer 
jährlich fortzuschreibenden 
Vermögensrechnung. Durch 
sie werden die Vermögensgüter 
des Landes (z.B. Grund und 
Boden, Gebäude, Beteiligungen, 
Wertpapiere, Forderungen, etc.) 
stichtagsbezogen den Verbind-
lichkeiten und den für künftige 
Belastungen gebildeten Rück-
stellungen gegenübergestellt. 
Dadurch wird – noch im 
kameralen System – der Ver-
mögensstatus vollständig und 
transparent ausgewiesen und 
die Vermögensentwicklung do-
kumentiert.  

*** 
 
Die Dienstrechtsreform, die 
im Herbst verabschiedet werden 
wird, trägt ein Stück weit der 
demografischen Entwick-
lung Rechnung: Anhebung der 
Altersgrenzen, Modifizierung der 
Anrechnung von Ausbildungszei-
ten; beides den Veränderungen 
in der gesetzliche Rentenversi-
cherung und den beamtenver-
sorgungsrechtlichen Regelungen 
des Bundes nachgezeichnet. 
Damit verbunden ist ein Ein-
sparvolumen in Höhe von etwa 
100 Mio. € im Durchschnitt der 
Jahre 2012 bis 2029, aber eben 
nur ein relatives Einsparvolu-
men: Wir sparen nicht, sondern 
wir verringern den Zuwachs des 
Pensionsaufwands, der sich er-
geben würde, wenn wir nichts 
täten. 
 
Sie fördert das Leistungs-
prinzip, insbesondere dadurch, 
dass die Chancen, beruflich vo-
ranzukommen und in angemes-
sener Zeit befördert werden zu 
können, durch das mit der 
Dienstrechtsreform verknüpfte 
Strukturprogramm deutlich ver-
bessert werden. Schwerpunkte 
dieses Programms, das über 
den Nachtragshaushalt etatisiert 
worden ist, sind der mittlere 
und gehobene Dienst bei der 
Polizei, der Justiz und der Steu-
erverwaltung sowie der Bereich 
der Fach- und technischen Leh-
rer.  
 
Sie verbessert die Chancen des 
Personalaustauschs zwi-
schen der Wirtschaft und 
dem öffentlichen Dienst, 
indem die Durchlässigkeit zwi-
schen beiden Bereichen deutlich 
verbessert wird. Mit der Tren-
nung der Systeme der Alters-
sicherung betritt Baden-
Württemberg Neuland und 
nimmt eine Vorreiterrolle ge-
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genüber den anderen Ländern 
und dem Bund ein. Und sie setzt 
die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zum 
Personalvertretungsrecht aus 
dem Jahr 1995 endlich um.  
 
Die Dienstrechtsreform bringt 
zunächst Einsparungen in Höhe 
von etwa 100 Mio. € durch die 
Verlängerung der Lebensar-
beitszeit und die Modifizierung 
der Anrechnung von Ausbil-
dungszeiten. Dieses Volumen 
aber verringert sich durch eine 
ganze Reihe von Maßnahmen, 
über die im Prozess der Erarbei-
tung dieses Reformkonzepts ein 
Einvernehmen erzielt werden 
konnte: 
 
 die Möglichkeit, nach einer 

Dienstzeit von 45 Jahren 
mit Vollendung des 65. Le-
bensjahrs abschlagsfrei in 
den Ruhestand versetzt 
werden zu können, 

 
 die Möglichkeit, im Bereich 

der Sonderaltersgrenzen 
bei Dienstunfähigkeit wei-
terhin mit 60 Jahren ab-
schlagsfrei in den Ruhe-
stand gehen zu können, 

 
 die dauerhafte Fortführung 

der Altersteilzeit für 
schwerbehinderte Beamte, 

 
 die unterhälftige Teilzeit 

zur Betreuung von Kindern 
und für die Pflege von An-
gehörigen (max. 15 Jahre 
lang) 

 
 sowie die Förderung der 

Gesundheitsprävention 
im Landesdienst  

 
machen zusammen mit zahlrei-
chen kleineren Veränderungen 
über 30 Mio. € an Mehraufwen-
dungen aus, die von dem ein-

gangs genannten Einsparbetrag 
abzuziehen sind. 
 
Dies zeigt auch: Diese Dienst-
rechtsreform ist ein Programm 
zur Reform und zur Moderni-
sierung des öffentlichen 
Dienstrechts, ein Programm 
der Strukturveränderung und 
der Strukturverbesserung. 
 
Die Fraktion der FDP/DVP hat 
dieses Reformkonzept weitge-
hend mitgestaltet und damit 
auch einen wichtigen Beitrag 
dazu geleistet, dass in wesentli-
chen Teilen ein Konsens mit 
den Berufsverbänden und 
Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes erreicht wer-
den konnte.  
 

*** 
 
Im Zuge der Finanzmarktkrise 
ist auch die Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW) in 
heftige Turbulenzen geraten. 
Obwohl die LBBW – anders als 
manch andere Landesbank – 
über ein tragfähiges Geschäfts-
modell im Unternehmens- und 
Privatkundenbereich verfügt, 
sind im Bereich des sog. Kredit-
ersatzgeschäfts erhebliche Risi-
ken angesammelt worden, die 
es erforderlich machten, zur 
Stabilisierung der Bank das 
Kernkapital zu erhöhen und wei-
tere Maßnahmen zur Risikoabsi-
cherung zu treffen. 
 
Für die Zukunft will die LBBW 
sich auf das Unternehmens- und 
Privatkundengeschäft konzent-
rieren; das riskante Krediter-
satzgeschäft wird konsequent 
abgebaut, weitere Geschäftsbe-
reiche wie der Immobilienbe-
reich stehen auf dem Prüfstand. 
Zugleich sind erhebliche Kosten-
senkungen erforderlich. Wir 
gehen davon aus, dass die Bank 

unter neuer Führung diesen 
Konsolidierungsprozess beste-
hen kann. 
 
Den Absprachen mit der EU-
Kommission entsprechend wird 
die LBBW in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt. Im 
Vorgriff hierauf werden noch in 
diesem Jahr der Aufsichtsrat 
und die Hauptversammlung als 
Organe der LBBW an die Stelle 
von Trägerversammlung und 
Verwaltungsrat treten. Der Ein-
fluss unabhängigen Sachver-
stands im Aufsichtsrat wurde 
dabei deutlich gestärkt. 
 
Die Maßnahmen zur Stützung 
der LBBW konnten in eigener 
Verantwortung und aus eige-
ner Kraft der Eigentümer (des 
Landes, der Sparkassen und der 
Stadt Stuttgart) bewältigt wer-
den.  
 
Die Hilfe des Sonderfonds 
Finanzmarktstabilisierung 
(SofFin) in Anspruch zu neh-
men, wäre unter verschiedenen 
Gesichtspunkten der deutlich 
schlechtere Weg gewesen: 
Wer den Schutzschirm des 
SofFin in Anspruch nähme, wür-
de damit dokumentieren, dass 
es sich bei der Bank um einen 
Notfall und nicht um eine im 
Kern gesunde, gut aufgestellte 
Bank handelt. Und er würde 
dem Bund Mitsprache und Ei-
gentümerrechte einräumen, die 
dieser – z.B. in Bezug auf die 
Entwicklung des Geschäftsmo-
dells und die künftige Landes-
bankstruktur – nicht unbedingt 
im Interesse des Landes Baden-
Württemberg wahrnehmen 
müsste.  
 

*** 
 

Die 2007 mit einer Verfassungs-
änderung umgesetzte Vereinba-
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rung zwischen dem Land und 
den Kommunen über die Präzi-
sierung und Erweiterung des 
Konnexitätsprinzips bleibt ein 
herausragender Erfolg liberaler 
Politik. Mit diesen Gesetzen 
wurde erreicht, dass auch vom 
Land veranlasste nachträgliche 
Änderungen landesrechtlich 
übertragener Aufgaben, 
 

 die Übertragung neuer vom 
Land bisher nicht wahrge-
nommener Aufgaben und 

 

 eigene Anforderungen des 
Landes an die Erfüllung be-
stehender Aufgaben 

 

in den Anwendungsbereich des 
Konnexitätsprinzips fallen und 
damit bei wesentlichen Mehr-
kosten zu einem finanziellen 
Ausgleich für die Kommunen 
führen. Dasselbe gilt, wenn das 
Land freiwillige Aufgaben der 
Gemeinden in Pflichtaufgaben 
umwandelt. 
 
Diese Verbesserung der Stellung 
der Kommunen hat sich auch im 
Vorfeld der Haushaltsaufstellung  
2010/2011 bewährt: Für die 
qualitative Weiterentwicklung 
der Kinderbetreuung durch eine 
Verbesserung des Personal-
schlüssels verständigten sich 
Land und Kommunen auf einen 
finanziellen Mehrbedarf von 200 
Mio. Euro, von dem das Land 
zwei Drittel und die kommunale 
Seite ein Drittel trägt. Zusätzlich 
stellte das Land 10 Mio. Euro 
pro Jahr zur weiteren Qualifizie-
rung des pädagogischen Perso-
nals zur Verfügung.  
 
Verwaltungsstrukturreform 
 
Die Durchführung der Verwal-
tungsstrukturreform kann mit 
der Umsetzung der letzten Kor-
rekturen in dem Bereich der 
Schulverwaltung als ein Erfolg 
auf der ganzen Linie gewertet 

werden. Die bisher von den 
Staatlichen Schulämtern und 
den Landratsämtern als unteren 
Schulaufsichtsbehörden wahr-
genommenen Aufgaben ein-
schließlich die der Schulpsycho-
logischen Beratungsstellen sind 
auf die neu einzurichtenden 
Staatlichen Schulämter als unte-
re Sonderbehörden übergegan-
gen. Durch eine sorgfältige 
Wahl der Standorte für die 
Schulämter haben wir dafür 
gesorgt, dass die gute Zusam-
menarbeit zwischen Schulver-
waltung, Jugendhilfe sowie So-
zial- und Gesundheitsämtern 
fortgesetzt wird. 
 
Innere Sicherheit 
 
Der Erfolg der Verwaltungs-
strukturreform lässt sich auch 
am reibungslosen Ablauf des 
NATO-Gipfels in Baden-Baden 
ablesen. Allen Unkenrufen zum 
Trotz ist das Land auch mit der 
im Rahmen der Verwaltungs-
strukturreform optimierten Per-
sonalstärke der Polizei in der 
Lage, Großereignisse fabelhaft 
zu meistern.  
 
Statt überzogener, technisch 
nur schwer zu bewerkstelligen-
den und in ihrer Effektivität 
zweifelhaften Aktionen setzen 
wir nach wie vor darauf, der 
Polizei das zu geben, was sie 
wirklich braucht, um den sich 
beinahe täglich ändernden Her-
ausforderungen begegnen zu 
können. Dazu gehört sowohl 
eine personelle Ausstattung, 
die es erlaubt, die vorhandenen 
Maßnahmemöglichkeiten auszu-
schöpfen und mit der notwendi-
gen Sorgfalt vornehmen zu 
können als auch eine Ausrüs-
tung, die technisch auf dem 
aktuellen Stand ist und auch 
Leib und Leben der Polizeibeam-
tinnen und -beamten schützt. 
 

Um den Auswirkungen des de-
mographischen Wandels früh-
zeitig begegnen zu können, 
wurde auf unser Drängen des-
halb ein Stellenkorridor von  
800 Neueinstellungen jähr-
lich geschaffen.  
 
Die FDP/DVP-Fraktion hat ihr 
„Nein“ zu Online-Durchsu-
chungen nicht nur bei der Ver-
abschiedung des neuen Landes-
Polizeigesetzes bekräftigt, son-
dern auch bei der Abstimmung 
auf der Ebene des Bundesrates 
für die Enthaltung des Landes 
Baden-Württemberg zum Ge-
setzentwurf der damaligen Gro-
ßen Koalition gesorgt. Das Bun-
desverfassungsgericht hat unse-
re Auffassung bestätigt.  
 
Auch die Haltung der Fraktion 
zur Vorratsdatenspeicherung 
wurde durch ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts bestätigt 
– die betreffenden Regelungen 
wurden aufgehoben.  
 
Baden-Württemberg ist zur Be-
kämpfung des Terrorismus 
gut aufgestellt. Unsere Maß-
nahmen richten sich nicht gegen 
friedliche und gesetzestreue hier 
lebende Muslime. Unsere Wach-
samkeit gilt vielmehr denen, die 
unter dem Deckmantel der Reli-
gion schwerste Straftaten pla-
nen. 
 
Die Kriminalitätsbelastung 
von 5.505 Straftaten pro 
100.000 Einwohner hat sich 
auch im Jahr 2008 weiter auf 
dem niedrigen Niveau des Vor-
jahres stabilisiert und ist sogar 
rückläufig. Im Vergleich dazu 
kamen im  Bundesdurchschnitt 
auf 100.000 Einwohner 7.647 
Straftaten; damit ist Baden-
Württemberg auch weiterhin 
das sicherste Bundesland.  
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Den Fahndungserfolg in Be-
zug auf die sog. „Sauerland-
gruppe“ können sich zu einem 
Großteil die baden-württember-
gischen Ermittlungsbehörden 
auf die Fahnen schreiben. Wir 
verfolgen eine Sicherheitspolitik 
in diesem Land, die ihre Haus-
aufgaben erfüllt hat und dafür 
sorgt, dass das Land auch wei-
terhin das sicherste in Deutsch-
land ist. 
 
Konsequenzen aus Winnen-
den 
 
Nach dem schrecklichen Amok-
lauf von Winnenden und Wend-
lingen am 11. März 2009 hat 
sich der Landtag entschlossen, 
nicht einfach zur Tagesordnung 
überzugehen, sondern unter 
Beleuchtung aller Aspekte zu 
untersuchen, wie es zu den 
Morden kommen konnte und 
welche Konsequenzen die Lan-
despolitik hieraus zu ziehen hat.  
 
Der hierfür eingesetzte Sonder-
ausschuss tagte von April 2009 
bis März 2010 insgesamt zwölf 
Mal und hörte im Rahmen von 
vier öffentlichen Anhörungen 
16 Experten zu den Themen-
komplexen, Gewaltprävention 
bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, Sicherheitsmaß-
nahmen an Schulen, Gewaltdar-
stellung in Medien, Zugang zu 
Waffen und Stärkung des Erzie-
hungsauftrags der Eltern. Au-
ßerdem informierte sich der 
Sonderausschuss vor Ort in 
Winnenden über die Umstände 
der Tat und bezog auch sach-
kundige Vertreter von Verbän-
den und Organisationen als Ge-
sprächspartner in seine Arbeit 
mit ein. Zudem suchte der Aus-
schuss das Gespräch mit Ju-
gendlichen, u.a. im Rahmen 
einer LAN-Party im Landtag. 
 

Die vom Sonderausschuss am 
11.3.2010, dem Jahrestag des 
Amoklaufs, in seinem Ab-
schlussbericht vorgelegten Emp-
fehlungen haben insgesamt ein 
Finanzvolumen von gut 30 Mio. 
Euro, die jährlich im Landes-
haushalt veranschlagt werden. 
 
Insgesamt schlägt der Sonder-
ausschuss die Schaffung von 
rund 250 zusätzlichen Stellen für 
Beratungslehrkräfte und Ge-
waltpräventionsberater sowie 
zusätzliche 100 Stellen für 
Schulpsychologen vor. Bereits 
zum kommenden Schuljahr 
2010/11 werden 30 weitere 
Schulpsychologen eingestellt. 
Eine weitere Empfehlung des 
Sonderausschusses ist die flä-
chendeckende Einführung eines 
Gewaltpräventionsprogramms 
nach dem norwegischen Psy-
chologen Dan Olweus. Baden-
Württemberg setzt damit in sei-
nen Schulen auf das weltweit 
am besten evaluierte Anti-
Gewalt-Programm, das nachhal-
tig und flächendeckend seine 
Wirkung entfalten soll. Schließ-
lich werden die Strafverfol-
gungsbehörden und die Gerichte 
durch zusätzliches Personal in 
erheblichem Umfang verstärkt, 
um den Vollzug der bestehen-
den Gesetze im Bereich des 
Online-Jugendschutzes nachhal-
tig zu verbessern. Hierbei geht 
es insbesondere um jugendge-
fährdende und kriminelle Inhalte 
im Internet. 
 
Die Freiheit des Einzelnen ist für 
uns Liberale das höchste Gut 
der Demokratie. Forderungen 
nach Gesetzen, die die Bürge-
rinnen und Bürger in ihrer per-
sönlichen Freizeitgestaltung 
einschränken, steht die 
FDP/DVP deshalb grundsätzlich 
skeptisch gegenüber. 
 

Zentrales Anliegen der 
FDP/DVP-Fraktion in diesem 
Ausschuss war es, dass sich das 
Gremium nicht simple Verbots-
forderungen zu eigen macht. 
Denn mit Gesetzesverschärfun-
gen im Bereich Waffen oder 
gewalthaltiger Computerspiele 
wird den Bürgerinnen und Bür-
gern etwas suggeriert, was es 
nicht gibt: Nämlich einfache 
Erklärungen für solch unfassba-
re Gewalttaten. Statt hier einen 
wesentlichen Gewinn an Sicher-
heit durch solche Verbote zu 
erzielen, würden Millionen in 
ihrer Freiheit ungerechtfertigt 
eingeschränkt, ganz gleich, ob 
man zum Beispiel bestimmte 
Computerspiele für abartig hält 
oder nicht oder dem Schießsport 
nichts abgewinnen kann. 
Maßgeblich auf Betreiben der 
Liberalen hat der Ausschuss von 
solchen Forderungen abgesehen 
und sich nachhaltigen und um-
fassenden Ansätzen gewidmet. 
 
Datenschutz  
 
Nach zähem Ringen ist es uns 
gelungen, den Koalitionspartner 
von der Notwendigkeit einer 
Zusammenlegung des Da-
tenschutzes im öffentlichen 
und im nicht-öffentlichen 
Bereich zu überzeugen. Vor 
dem Hintergrund der zahlrei-
chen Datenschutzskandale in 
der jüngsten Vergangenheit 
halten wir eine schlagkräftige 
und personell angemessen aus-
gestattete Kontroll- und Auf-
sichtsbehörde für die Wahrung 
der Bürgerechte für unvermeid-
lich. 
 
Feuerwehr 
 
Im Rahmen des neuen Feuer-
wehrgesetzes Baden-Württem-
berg haben wir dafür gesorgt, 
dass bei den Regelungen zur 
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Freistellung private Arbeitgeber 
nicht mehr länger gegenüber 
öffentlichen Arbeitgebern be-
nachteiligt werden. Außerdem 
können die Gemeinden bei 
Falschalarmen die Verursacher 
stärker als bisher zur Kasse bit-
ten.  
 
 
Justiz 
 
Baden-Württemberg verfügt 
über eine bürgernahe, moderne 
und leistungsfähige Justiz. 
Wenn es darum geht, innerhalb 
möglichst kurzer Zeit zu verläss-
lichen und qualitativ hochwerti-
gen Entscheidungen zu gelan-
gen, belegt unsere Justiz schon 
seit Jahren einen Spitzenplatz. 
In fast allen Bereichen liegt die 
durchschnittliche Verfahrens-
dauer unterhalb des Bun-
desdurchschnitts. So dauerte 
ein Zivilverfahren vor den Amts-
gerichten im Land im Jahr 2008 
lediglich 3,7 Monate (bei den 
Landgerichten: 6,0 Monate), 
während die Bundesbürger 
durchschnittlich 4,5 Monate (bei 
den Landgerichten: 8,3 Monate) 
warten mussten. Kurz: In Ba-
den-Württemberg kommen die 
Bürgerinnen und Bürger schnel-
ler als anderswo zu ihrem 
Recht.  
 
Um die Beitreibung ausste-
hender Forderungen der Jus-
tiz zu intensivieren, arbeitet die 
Justiz seit Sommer 2009 mit 
einem privaten Dienstleister 
zusammen. In dem auf drei 
Jahre angelegten bundesweit 
einzigartigen Pilotprojekt sollen 
beispielsweise nicht bezahlte 
Gerichtsgebühren beigetrieben 
werden, die bei der Landes-
oberkasse als uneinbringlich 
ausgebucht sind und nicht mehr 
weiter verfolgt werden. Auch 
angesichts der angespannten 
Haushaltslage wäre es ein gro-

ßer Erfolg, wenn wenigstens ein 
Teil dieser jährlich rund 5 Millio-
nen Euro realisiert werden 
könnte. Der Zuschlag an unse-
ren Vertragspartner bedeutet 
nicht nur einen Auftrag an die 
heimische Wirtschaft. Das erfah-
rene Unternehmen steht auch 
für eine seriöse Durchführung. 
Schon nach wenigen Monaten 
erweist sich das Projekt wegen 
seiner Effektivität als Erfolg.  
 
Im Rahmen einer Grundbuch-
amtsreform werden die lan-
desweit 672 Grundbuchämter 
bis spätestens 1. Januar 2018 
auf insgesamt elf Amtsge-
richte konzentriert. Es ist uns 
dabei besonders wichtig, auch 
den ländlichen Raum mit Stand-
orten zu berücksichtigen und 
dort Arbeitsplätze zu schaffen. 
Neu ist auch, dass das Grund-
buch in Zukunft elektronisch 
geführt werden wird. In den 
nächsten Jahren werden wir die 
dazu erforderliche Datenerfas-
sung forcieren. Die zugehörigen 
Grundakten werden – in Zu-
sammenarbeit mit Landesar-
chivverwaltung – an einem zent-
ralen Standort verwahrt und 
nach Bedarf digitalisiert. Die 
Konzentration auf wenige Stan-
dorte bedeutet keinen Rückzug 
aus der Fläche, denn jede Ge-
meinde kann Grundbuchein-
sichtsstellen einrichten. Da die 
Daten elektronisch übermittelt 
werden, sind die Zugriffszeiten 
ebenso kurz wie bei der Grund-
buchführung vor Ort. Natürlich 
ist solch ein Kraftakt mit erheb-
lichen Investitionen verbunden. 
Auf der anderen Seite rechnen 
wir mit jährlichen Einsparungen 
von 14,5 Millionen Euro, so dass 
sich die Reform voraussichtlich 
mittelfristig mehr als amortisie-
ren wird.  
 
Auch bei der Notariatsreform 
sind wir ein gutes Stück voran 

gekommen. Ziel ist es, auch in 
Baden-Württemberg ein aus-
schließlich freiberufliches Nota-
riat zu schaffen. Die meisten 
anderen Bundesländer haben 
dies schon längst und sind zu-
frieden. Bis zum 1. Januar 2018 
wollen wir nachziehen. Bundes-
tag und Bundesrat haben im 
Juni 2009 die bundesrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen. 
 
Im Sommer 2006 ist es Bund 
und Ländern endlich gelungen, 
im Rahmen der Föderalismus-
reform ihre Zuständigkeiten 
teilweise zu entflechten. Tat-
sächlich ist die Zahl der Geset-
ze, denen Bundestag und Bun-
desrat zugleich zustimmen 
muss, seitdem deutlich zurück 
gegangen (statt 50-60 Prozent 
jetzt unter 40 Prozent). Das 
Land hat darüber hinaus auch 
die Gesetzgebungszuständigkeit 
für wichtige Bereiche neu erhal-
ten - zum Beispiel für den Straf-
vollzug. Seit 2009 hat das Land 
sein eigenes, modernes Jus-
tizvollzugsgesetzbuch. Auf 
einen allgemeinen Teil folgen 
die besonderen Regelungen zu 
den Bereichen Untersuchungs-
haft, Strafhaft und Jugendstraf-
vollzug. 
 
Wir entwickeln den Justizvollzug 
des Landes dennoch weiter. Ein 
Beispiel hierfür ist das Gesetz 
über die elektronische Aufsicht 
im Strafvollzug, das der Landtag 
2009 verabschiedet hat. Mit 
einer „elektronischen Fuß-
fessel“ wollen wir die beste-
henden Formen des Strafvoll-
zugs um ein sinnvolles Instru-
mentarium ergänzen. Haftver-
meidung ist immer noch die 
beste Resozialisierung, und da-
her kommt der elektronisch 
überwachte Hausarrest in ge-
eigneten Fällen als milderes 
Mittel zum geschlossenen Voll-
zug in Betracht. So kann bei-
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spielsweise die Vollstreckung 
einer Ersatzfreiheitsstrafe ver-
mieden werden. Denn das Ge-
fängnis ist nicht der richtige Ort 
für den, der eigentlich zu einer 
Geldstrafe verurteilt wurde und 
diese nicht bezahlen kann. Au-
ßerdem wird die „elektronische 
Fußfessel“ bei der Entlassungs-
vorbereitung von Inhaftierten 
zum Einsatz kommen. Das Aus-
schreibungsverfahren ist derzeit 
in Vorbereitung. Der Modellver-
such soll im Herbst 2010 starten 
und wird für ein Jahr mit 75 
Probanden laufen, die freiwillig 
an diesem Projekt mitwirken.  
 
Im Juni 2009 haben wir die 
neue Justizvollzugsanstalt 
in Offenburg eingeweiht. Mit 
440 Haftplätzen und 60 weite-
ren Plätzen für die Sozialthera-
pie ist sie eine der modernsten 
Anstalten in Deutschland. Be-
heizt wird sie übrigens überwie-
gend mit CO2-neutralen Holz-
hackschnitzeln. Auch sicher-
heitstechnisch ist das Gebäude 
auf dem neuesten Stand. Mit 
einem punktgenau wirksamen 
Handyblocker sorgen wir dafür, 
dass verbotene Absprachen un-
ter Gefangenen, über Handys 
organisierte illegale Geschäfte 
oder Fluchtvorbereitungen in 
Offenburg der Vergangenheit 
angehören. Ein weiteres Novum 
ist der Anstaltsbetrieb in öf-
fentlich-privater Partner-
schaft: Erstmals im Land wer-
den in Offenburg rund 100 Stel-
len von einem privaten Dienst-
leister besetzt. Unser privater 
Vertragspartner ist für nicht-
hoheitliche Aufgaben wie das 
Gebäudemanagement, die Kü-
che, den Sozialdienst sowie die 
Freizeit- und Sportangebote 
zuständig. Auch im Justizvollzug 
gilt hier der Leitsatz „privat vor 
Staat“. Natürlich verbleiben die 
Organisationshoheit, die Ge-

samtsteuerung der Anstalt und 
die Überwachung der Dienstab-
läufe ausschließlich in staatlicher 
Verantwortung. Diese hoheitli-
chen Aufgaben sind mit rund 
120 Stellen den Vollzugsbe-
diensteten des Landes vorbehal-
ten. 
 
In manchen Fällen kommt die 
Justiz nicht umhin, auch rück-
fallgefährdete Sexualstraftäter 
in die Freiheit zu entlassen, weil 
sie ihre Haftstrafe verbüßt ha-
ben und die Voraussetzungen 
für eine Sicherungsverwahrung 
nicht vorliegen. Der Umgang mit 
dieser Tätergruppe ist von jeher 
eine große Herausforderung für 
Polizei und Justiz. Das Justizmi-
nisterium, das Innenministerium 
und das Sozialministerium wol-
len künftig noch stärker zu-
sammen arbeiten, um die von 
diesem Personenkreis ausge-
henden Gefahren mit der „Kon-
zeption zum Umgang mit 
besonders rückfallgefährde-
ten Sexualstraftätern“ 
(KURS) zu minimieren. Es geht 
zum einen darum, die beste-
henden Maßnahmen wie Füh-
rungsaufsicht und Bewährungs-
hilfe effektiver aufeinander ab-
zustimmen. Zum anderen sollen 
sie durch spezifische Maßnah-
men wie Gefährderansprache 
oder polizeiliche Kontrollen er-
gänzt werden. Beim Landeskri-
minalamt richten Polizei und 
Justiz eine gemeinsame Zentral-
stelle ein, die koordinierende 
Funktion hat. Die konkreten 
Maßnahmen werden von den 
Polizeibehörden vor Ort getrof-
fen. 
 
Ein weiterer Baustein ist der 
Ausbau der sogenannten „fo-
rensischen Ambulanzen“. 
Hier geht es darum, die Rück-
fallgefahr bei den entlassenen 
Sexualstraftätern durch thera-

peutische Maßnahmen zu mini-
mieren. Grundlage ist ein ge-
meinsames Konzept von Justiz- 
und Sozialministerium, das ei-
nen wichtigen Beitrag zum 
Schutz potentieller Opfer leisten 
soll. Durch die Angliederung an 
die vorhandenen Zentren für 
Psychiatrie wird ein flächende-
ckendes Netz forensischer Am-
bulanzen entstehen. Wir haben 
Wert darauf gelegt, die zwei 
bestehenden Ambulanzen in 
Stuttgart und Karlsruhe darüber 
hinaus zu erhalten. 
 
Wir finden, dass sich Verbre-
chen nicht lohnen dürfen. Die 
Justiz sorgt deshalb konsequent 
dafür, dass Vermögensvorteile 
nicht beim Täter verbleiben. 
Auch im Jahr 2009 ist es der 
Justiz wieder in hohem Maße 
gelungen, die Gewinne aus 
Straftaten bei den Kriminel-
len abzuschöpfen. Vorrangig 
soll damit das Unrecht ausgegli-
chen werden, das die Opfer 
erlitten haben. Ansonsten kom-
men die gesicherten Beträge 
dem Land zugute. Im Jahr 2009 
waren das bis zum Monat No-
vember bereits rund 12 Mio. 
Euro. 
 
Im Bereich der Bundespolitik 
konnten wir – trotz der Großen 
Koalition – einige Erfolge verbu-
chen. Zum Beispiel im Vereins-
recht: Wer sich verantwortlich 
in einem Vereinsvorstand enga-
giert, muss nicht mehr befürch-
ten, auch bei geringster Fahr-
lässigkeit einer Haftung mit sei-
nem gesamten Privatvermögen 
ausgesetzt zu sein. Die Haftung 
ist künftig auf Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit begrenzt, so 
dass sich persönlicher Einsatz 
und finanzielles Risiko wieder in 
einem angemessenen Verhältnis 
gegenüber stehen. 
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Ebenso hat der Bundesgesetz-
geber die Sachaufklärung in der 
Zwangsvollstreckung reformiert. 
Künftig kann ein Gläubiger 
schon zu Beginn des Vollstre-
ckungsverfahrens eine Auskunft 
vom Schuldner verlangen. In 
vielen Fällen ist der Gerichtsvoll-
zieher ergänzend befugt, auch 
Fremdauskünfte bei Behörden 
über ein Arbeitsverhältnis, Kon-
ten, Depots oder Kraftfahrzeuge 
des Schuldners einzuholen. Die-
se neuen Erkenntnismöglichkei-
ten, die der öffentlichen Hand 
als Gläubiger schon lange zur 
Verfügung stehen, werden die 
Position der privaten Gläubiger 
entscheidend verbessern. Wenn 
Vermögen vorhanden ist, ver-
sprechen wir uns davon höhere 
Befriedigungsquoten. 
 
Schließlich hat der Bundestag 
einen Vorschlag aufgegriffen, 
mit dem wir das Unwesen der 
„Berufskläger“ eindämmen wol-
len. Denn unlautere Minder-
heitsaktionäre konnten bislang 
durch ihr Klagerecht die strate-
gischen Planungen der Gesell-
schaft behindern, auch wenn es 
ihnen gar nicht um die Sache 
ging. Viele Aktiengesellschaften 
sahen sich in der Vergangenheit 
gezwungen, den „räuberischen 
Aktionären“ ihr Klagerecht – 
auch bei geringen Erfolgsaus-
sichten in der Sache – teuer 
abzukaufen, um ein langwieri-
ges Anfechtungsverfahren oder 
ein sog. Freigabeverfahren zu 
vermeiden. Künftig wird dieses 
Freigabeverfahren erst- und 
letztinstanzlich vom Oberlan-
desgericht entschieden. Der 
Wegfall einer Instanz beim 
Landgericht wird zu einem er-
heblichen Zeitgewinn führen. 
 
Glücklicherweise haben sich die 
Vorzeichen in Berlin mit der 
Bundestagswahl Ende Septem-
ber 2009 geändert. Wir sind 

sehr froh, dass der Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und 
FDP auch einige Anliegen auf-
greift, die wir in Baden-
Württemberg seit langem ver-
folgen. Hierzu rechnet zum Bei-
spiel die Liberalisierung des 
Mietrechts, damit die Vermie-
tung von Wohnraum für den 
Vermieter wieder interessant 
wird. Auch die von uns seit lan-
gem geforderte und von der 
alten Bundesregierung so stief-
mütterlich behandelte Reform 
des Jugendstrafrechts (u.a. mit 
einer Anhebung der Höchststra-
fe auf 15 Jahre) oder die Vor-
schläge zur besseren Bekämp-
fung von Zwangsheirat dürften 
unter der neuen Bundesregie-
rung endlich Fahrt aufnehmen. 
 
 
Integration 
 
Mit dem Projekt „Integration 
gemeinsam schaffen – für 
eine erfolgreiche Bildungs-
partnerschaft mit Eltern mit 
Migrationshintergrund“ im 
Rahmen der Nachhaltigkeitsstra-
tegie Baden-Württemberg wur-
de die zentrale Bedeutung der 
Eltern für die Bildung ihrer Kin-
der in den Vordergrund gerückt. 
Es ist den Projektträgern (Integ-
rationsbeauftragter der Landes-
regierung, Robert Bosch Stif-
tung, Breuninger Stiftung) ge-
lungen, mit allen relevanten 
Akteuren im Land im Rahmen 
eines „Runden Tisches“ eine 
Konzeption zu entwickeln, die 
nachhaltig wirken wird und flä-
chendeckend einsetzbar ist; eine 
Konzeption, die die Zusammen-
arbeit zwischen Eltern mit Mig-
rationshintergrund und den ver-
schiedenen Einrichtungen – ins-
besondere Kindergarten, Schule 
und Vereinen – voranbringen 
wird. Mit der Einrichtung eines 
Pools von hauptamtlich tätigen 
Beraterinnen und Beratern, die 

vor Ort zur Verfügung stehen 
und nach Bedarf die Akteure vor 
Ort unterstützen, werden wir 
Strukturen ändern. Und auch 
die Initiierung und Umsetzung 
konkreter Maßnahmen vor Ort 
und die Bildung von lokalen 
Netzwerken sollen gefördert 
werden. 
 
Seit Ende 2008 gilt im Land die 
neu strukturierte Schulein-
gangsuntersuchung für alle 
Kinder im vierten Lebensjahr, 
für die sich die FDP/DVP stark 
gemacht hat. Diese enthält nun 
auch ein obligatorisches Sprach-
Screening, das bei entsprechen-
den Auffälligkeiten zu einer zu-
sätzlichen Sprachstands-
erhebung führt. Besonders 
wichtig ist natürlich, dass sich 
im Falle von schlechten Tester-
gebnissen eine bedarfsgerechte 
Deutschförderung anschließt. 
Von dieser Maßnahme erwarten 
wir uns sehr viel für die Zukunft: 
Wenn alle Kinder mit der not-
wendigen Sprachreife einge-
schult werden, können sie dem 
Unterricht besser folgen und 
werden somit bessere Leistun-
gen erzielen. Damit müssten 
auch die Übergangsquoten von 
Kindern mit Migrationshinter-
grund – aber nicht nur von die-
sen – an Realschulen und Gym-
nasien steigen. 
 
Die auf unsere Initiative hin am 
12. Oktober 2009 durchgeführte 
Anhörung der Landesregierung 
zum Thema „Anerkennung 
von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen“ hat gezeigt, 
dass erheblicher Handlungsbe-
darf im Hinblick auf Einheitlich-
keit, Übersichtlichkeit und Aus-
gestaltung der Anerkennungs-
verfahren besteht. Die Ergebnis-
se dieser Anhörung werden nun 
in konkrete Empfehlungen für 
die Politik und die Praxis mün-
den. 
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Integration kann nur dann ge-
lingen, wenn sich auch die 
staatlichen und gesellschaftli-
chen Institutionen den Zuge-
wanderten öffnen und der Zu-
wanderungsrealität Rechnung 
tragen. Auf unsere Initiative hin 
hat daher der Kabinettsaus-
schuss Integration eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe zum 
Thema „interkulturelle Öff-
nung der Landesverwal-
tung“ eingesetzt. Diese Ar-
beitsgruppe soll Vorschläge zur 
interkulturellen Öffnung der 
Landesverwaltung, zur Förde-
rung der interkulturellen Kom-
petenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Landesdienst 
sowie zur Gewinnung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit 
Migrationshintergrund erarbei-
ten.  
 
 
Wirtschaft 
 
Mit einem 5-Punkte-Pro-
gramm haben wir wichtige 
Weichenstellungen zur Bekämp-
fung der Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise vorgenommen. 
 
1.: Unternehmensfinanzie-
rung sicherstellen 
Die Landesregierung hat ihren 
Bürgschaftsrahmen für gewerb-
liche Staatsbürgschaften von 
vormals 150 Millionen Euro in 
zwei Schritten auf 1,2 Milliarden 
Euro erhöht. Mit dem Pro-
gramm L-Mittelstand stellt 
die L-Bank zusätzlich eine Milli-
arde Euro für Darlehen an Un-
ternehmen mit einem Jahres-
umsatz von bis zu 500 Millionen 
Euro bereit. 
 
Ein weiterer Baustein der Unter-
nehmensfinanzierung ist die 
Bereitstellung von Eigenka-
pital und Eigenkapital nahen 
Mitteln. Die Landesregierung, 

die L-Bank und die MBG Mittel-
ständische Beteiligungsgesell-
schaft Baden-Württemberg 
GmbH haben deshalb in den 
vergangenen Jahren das Ange-
bot in der Eigenkapitalfinanzie-
rung konsequent ausgebaut. 
Die L-Eigenkapitalagentur 
(L-EA) unterstützt mit dem L-EA 
Mittelstandsfonds (Fondsvolu-
men 250 Mio. Euro) Wachs-
tums- und Übernahmeprojekte 
etablierter mittelständischer 
Unternehmen mit Beteiligungen 
ab 2,5 Millionen Euro. Um die 
Investitionsbereitschaft von Ka-
pitalgebern in mittelständischen 
Unternehmen zu unterstützen, 
übernimmt der L-EA Garantie-
fonds Beteiligungsgarantien bis 
zu einem Betrag von 2,5 Millio-
nen Euro. Dabei garantiert die 
L-Bank dem Investor maximal 
50 Prozent des Beteiligungsvo-
lumens. Darüber hinaus bietet 
die L-Bank unter dem Namen  
L-MezzaFin unbesicherte 
Nachrangdarlehen von 100.000 
Euro bis 1,5 Millionen Euro für 
Unternehmen mit einem Umsatz 
von 1 Million Euro bis in der 
Regel 50 Millionen Euro. Die 
MBG Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH unter-
stützt als Selbsthilfeeinrichtung 
der Wirtschaft mittelständische 
Unternehmen mit stillen Beteili-
gungen bis 1 Million Euro, in 
Kooperation mit einer Sparkasse 
oder Volks- bzw. Raiffeisenbank 
auch bis 2,5 Millionen Euro 
(MBG-Expansion- und Unter-
nehmenssicherung). In Zusam-
menarbeit mit der KfW 
Mittelstandsbank bietet sie au-
ßerdem ein spezielles Genuss-
rechtsprogramm für den Mittel-
stand an. Im Rahmen dieses 
Programms wird mittelständi-
schen Unternehmen Eigenkapi-
tal von 500.000 Euro bis 

2,5 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. 
 
2.: Ausbau der Infrastruktur 
im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsprogramms und des Lan-
desinfrastrukturprogramms  
 
3.: Vergabe öffentlicher Auf-
träge vereinfachen 
In Baden-Württemberg wurde 
die Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge so gestaltet, dass befristet 
bis Ende 2010 die Vergabestel-
len der Landesverwaltung Bau-
leistungen bis zu 1 Million Euro 
beschränkt ausschreiben bzw. 
bis zu 100.000 Euro freihändig 
vergeben können. Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge können 
bis zu 100.000 Euro beschränkt 
ausgeschrieben oder freihändig 
vergeben werden. Den kommu-
nalen Auftraggebern wurde 
empfohlen, ebenso zu verfah-
ren. Dies dient der Verfahrens-
beschleunigung und ist geeig-
net, die örtliche Handwerker-
schaft bzw. Dienstleister zu 
stärken. 
 
4.: Krisenberatung stärken 
Das Programm zur Förderung 
von Krisenberatungen – die so 
genannte Turn-Around-Beratung 
der KfW-Mittelstandsbank – 
ermöglicht im Fall einer Unter-
nehmenskrise eine längerfristige 
kostengünstige Betreuung durch 
einen externen Experten. Die 
Landesregierung hat dieses An-
gebot mit dem bis Ende 2009 
befristeten „Sonderprogramm 
Krisenberatung" ergänzt, um 
kurzfristige Beratungen von bis 
zu vier Tagen zu fördern. Die 
Landesförderung dient zum Bei-
spiel dazu, eine Schwachstellen-
analyse vorzunehmen. Ihr muss 
in jedem Fall zunächst eine 
Turn-Around-Beratung der KfW-
Mittelstandsbank vorgeschaltet 
sein. Die geförderte Kurzbera-
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tung kann auch bei Liquiditäts-
problemen zur Vorbereitung von 
Bankgesprächen dienen oder bei 
Kreditanträgen schnelle Hilfe-
stellung leisten. 
 
5.: Zukunftsprogramm  
Mittelstand  
Angesichts der großen Bedeu-
tung des Mittelstands für die 
Entwicklung des Landes hat die 
Landesregierung bereits im Jahr 
2007 ein Zukunftsprogramm 
Mittelstand entwickelt. Eine 
wichtige Aufgabe war es, im 
Rahmen des Fünf-Punkte-
Programms eine Aktualisierung 
und Fortschreibung vorzuneh-
men. Diese erfolgte im Juni 
2009. Das Programm zielt da-
rauf ab, die mittelständischen 
Unternehmen bei der Bewälti-
gung der Wirtschaftskrise zu 
unterstützen sowie ihre Innova-
tionsfähigkeit und Zukunftsfä-
higkeit nachhaltig zu sichern.  
 
Es sind sieben Eckpunkte in aller 
Kürze zu nennen: 

 Unternehmensfreundli-
che Steuerpolitik 

 Mittelstandsfinanzierung 
 Innovationspolitik 
 Förderprogramm zur Kri-

senberatung 
 Vereinfachte Vergabe öf-

fentlicher Aufträge 
 Aus- und Weiterbildung 
 Erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz 
 
Für einen dauerhaften Erfolg 
und damit unser aller Wohlstand 
sind weitergehende langfristige 
Maßnahmen unerlässlich. Bei-
spielhaft sind hier zunächst die 
Innovationsgutscheine für 
kleine und mittlere Unter-
nehmen zu nennen. Baden-
Württemberg ist das erste Land, 
das im Rahmen eines zweijähri-
gen Modellvorhabens in den 
Jahren 2008 und 2009 Innovati-
onsgutscheine an kleine und 

mittlere Unternehmen ausgege-
ben hat. Mit Hilfe der Innovati-
onsgutscheine können sich Un-
ternehmen mit bis zu 100 Be-
schäftigten und höchstens 20 
Mio. Euro Umsatz bzw. Bilanz-
summe Unterstützung am nati-
onalen und internationalen For-
schungsmarkt einkaufen. Das 
Wirtschaftsministerium stellt 
hierfür ab dem Jahr 2010 1,7 
Mio. Euro pro Jahr zur Verfü-
gung. Weitere Details sowie 
Antragsunterlagen sind unter 
www.innovationsgutscheine.de 
eingestellt. Der gute Erfolg in 
Baden-Württemberg war Anlass, 
dass weitere Länder in diese 
Richtung gehandelt haben und 
auch im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung der 
17. Legislaturperiode sind die 
Innovationsgutscheine veran-
kert. 
 
Der Innovationsindex 2008 
weist aus, dass Baden-
Württembergs Innovationsfä-
higkeit innerhalb der Europäi-
schen Union nach wie vor auf 
Platz 1 liegt. Nirgendwo wird im 
europäischen Vergleich der Re-
gionen ein höherer Anteil der 
Wirtschaftsleistung in Forschung 
und Entwicklung investiert, nir-
gendwo ist der Erwerbstätigen-
anteil forschungsintensiver In-
dustriezweige höher und nir-
gendwo werden – bezogen auf 
die Bevölkerungszahl – mehr 
Patente angemeldet als in Ba-
den-Württemberg. Im Land 
werden knapp 13,7 Mrd. Euro 
und damit 4,2 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts in 
Forschung und Entwicklung 
investiert. Baden-Württemberg 
verfügt also nicht nur über eine 
hoch wettbewerbsfähige For-
schungs- und Technologieinfra-
struktur, sondern auch über 
sehr innovative große und kleine 
Unternehmen, die im Zusam-
menspiel mit Wissenschafts- 

und Forschungseinrichtungen 
sowie weiteren relevanten Part-
nern eine hervorragende Inno-
vationskraft bilden.  
 
Sehr oft findet diese Zusam-
menarbeit in so genannten re-
gionalen Clustern statt. In 
einem regionalen Cluster koope-
rieren Unternehmen, Einrich-
tungen aus Wissenschaft und 
Forschung sowie weiteren un-
terstützenden Organisationen in 
einem bestimmten Kompetenz-
feld zielorientiert miteinander, 
um gemeinsam einen Mehrwert 
zu erzielen. Damit tragen sie 
zugleich zur Steigerung der 
Wertschöpfung und der Innova-
tionskraft bei. In dem von der 
Landesregierung im Jahr 2008 
erstmals herausgegebenen 
„Cluster-Atlas Baden-
Württemberg“ sind circa 130 
regionale Clusterinitiativen auf-
geführt. Um die regionalen In-
novations- und Clusterpotenziale 
weiter zu aktivieren, wurde 
2008 durch das Wirtschaftsmi-
nisterium der „Wettbewerb 
zur Stärkung regionaler 
Cluster in Baden-Württem-
berg“ aufgelegt, der mit 36 
Bewerbungen aus einem breiten 
Kompetenzspektrum und einer 
großen regionalen Abdeckung 
eine hohe positive Resonanz 
fand. Eine unabhängige Jury 
verständigte sich auf zwölf 
preisgekrönte Vorhaben – da-
runter zwei als gemeinsame 
Prämierung – die aus allen Re-
gierungsbezirken des Landes 
kommen und ein breites Bran-
chenspektrum wie Mikrosystem-
technik, Medizintechnik, Luft- 
und Raumfahrt, Verpackungs-
technik, Biotechnologie, Auto-
mobil, Oberflächentechnologie, 
Energie und Umwelt sowie Na-
notechnologie betreffen. Die 
prämierten Projekte bekommen 
die Möglichkeit eröffnet, bei 
einem Projektvolumen von ins-
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gesamt 600.000 Euro über ei-
nen Zeitraum von in der Regel 
drei Jahren mit bis zu 300.000 
Euro (entsprechend 50 Prozent) 
aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für die regionale Entwick-
lung (EFRE) gefördert zu wer-
den. Mit Landeshaushaltsmitteln 
können (vorbehaltlich der Ver-
fügbarkeit) die beteiligten Ak-
teure mit bis zu 17 Prozent zu-
sätzlich unterstützt werden, so 
dass sich insgesamt ein Förder-
satz von etwa 67 Prozent ergä-
be. Gefördert werden aus-
schließlich die erforderlichen 
Sach- und Personalkosten zum 
Auf- bzw. Ausbau eines Clus-
termanagements. Im Jahr 2010 
wird der Wettbewerb erneut 
durchgeführt. 
 
Von der kreativen Geschäftsidee 
bis zum erfolgreichen Marktstart 
unterstützt das Land Jahr für 
Jahr Dutzende kreative Start-
ups. Auch durch diese gezielte 
Förderung ist die Medien- und 
IT-Szene in unserem Land so 
erfolgreich geworden. Baden-
Württemberg hat sich zum 
Spitzenstandort für Kreativi-
tät und Technologie entwi-
ckelt. Der Südwesten spielt in 
der Liga der innovativen Regio-
nen auf den vordersten Plätzen 
mit – auch im weltweiten Ver-
gleich. Diese Spitzenposition 
wurde beim Creativity World 
Forum unter Beweis gestellt. 
Das Creativity World Forum ist 
die jährliche Hauptveranstaltung 
des internationalen Netzwerks 
„Districts of Creativity“. Die Ver-
anstaltung findet erstmals in 
Deutschland statt. Im Bereich 
der Kreativ- und Kulturwirtschaft 
wurden im Jahr 2008 fast 20 
Milliarden Euro Umsatz erzielt, 
was einem Anteil von 2,7 Pro-
zent an der baden-württem-
bergischen Gesamtwirtschaft 
entspricht. Dieser Umsatz wurde 

von 155.000 Beschäftigten – 3,7 
Prozent der Erwerbstätigen im 
Land – erzielt. Zur Kultur- und 
Kreativwirtschaft gehören in 
Baden-Württemberg 28.000 
Selbstständige und Unterneh-
men, das entspricht 6,6 Prozent. 
Die Kreativwirtschaft wird zu-
nehmend zu einem zentralen 
Jobmotor in Baden-Württem-
berg. Sie hat im Südwesten in 
den vergangenen Jahren zu den 
traditionellen Industriebranchen 
aufgeschlossen. 
 
Neben dem Ausbau dieser wis-
sensintensiven Dienstleistungen 
ist auch die Stärkung des Tou-
rismus vielversprechend. Wir 
haben dem Tourismuskon-
zept Baden-Württemberg 
den Weg geebnet. Ziel des Kon-
zeptes ist es, die Potenziale des 
Tourismus in Baden-Württem-
berg aufzuzeigen und mögliche 
Wege zu beschreiben, wie diese 
Potenziale tatsächlich genutzt 
werden können. Die Touris-
muswirtschaft ist ein bedeuten-
der Wirtschaftsfaktor mit 
Wachstumsperspektiven. Das 
Land Baden-Württemberg be-
hauptet seine touristische Leis-
tungsfähigkeit auch in Zeiten 
des Wandels. Dennoch haben 
sich einige touristische Prozesse 
– die bessere Entwicklung bei 
den Ankünfte verglichen mit den 
Übernachtungen, das stärkste 
Wachstum durch internationale 
Reisende, der Boom des Städte 
– und Kulturtourismus, die Fol-
gen der Gesundheitsreform für 
Luftkurorte, Heilbäder bzw. 
Rehakliniken, der ländliche 
Raum mit besonderen struktu-
rellen Problemen, der erhöhte 
Modernisierungsbedarf des Be-
herbergungsgewerbes, die wich-
tige Rolle der Verkehrssituation 
– besonders ausgeprägt in der 
Entwicklung des Landes nieder-
geschlagen und bedürfen künf-

tig weiterer Anpassungspro-
zesse. 
 
Für die künftige touristische 
Positionierung des Landes und 
der Regionen war es jedoch 
ebenso wichtig, ihren Destinati-
onscharakter eindeutig zu be-
stimmen. In Baden-
Württemberg lassen sich fol-
gende Destinationen identifizie-
ren: Schwarzwald, Bodensee, 
Allgäu, Schwäbische Alb und 
Odenwald als Landschafts- und 
Flächendestinationen, die Städte 
und Heilbäder Baden-
Württembergs, sowie großflä-
chige, vorrangig infrastrukturell 
begründete Destinationen wie 
der Europa-Park. Das Landes-
tourismuskonzept setzt einen 
neuen strategischen Rahmen, 
innerhalb dessen sich die Tou-
rismuswirtschaft des Landes 
künftig entwickeln soll. Das Tou-
rismuskonzept ist gekennzeich-
net durch Leitziele, Leitzielgrup-
pen und ein Markenkonzept als 
Leitstrategie. 
 
Unerlässlich für die Stärkung 
des Fortschritts und die Siche-
rung des Wohlstands in Baden-
Württemberg ist es darüber 
hinaus, dass auch in Zukunft 
ausreichend Fachkräfte vor-
handen sind. Nicht nur aufgrund 
des demographischen Wandels 
werden einer Studie der 
Prognos AG zufolge im Jahr 
2015 voraussichtlich bereits 
280.000 und im Jahr 2030 wohl 
rund 500.000 Erwerbstätige 
fehlen. Neben den Anstrengun-
gen, die unter dem Stichwort 
„Kinderland Baden-Württem-
berg“ getätigt werden, um vor 
allem junge Paare zur Eltern-
schaft zu ermutigen, haben wir 
eine Fachkräfteinitiative an-
gestoßen.  
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Diese verfolgt im Wesentlichen 
5 Ziele: 
 

 Verstärkung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung 

 Erhöhung der Erwerbsbetei-
ligung von älteren Perso-
nen, von Frauen und von 
Personen mit Migrationshin-
tergrund 

 Erleichterung der Zuwande-
rung von hochqualifizierten 
Arbeitskräften 

 Steigerung der Absol-
ventenzahl in den techni-
schen Berufen, insbesonde-
re in den Ingenieurberufen 

 Verringerung der Steuer- 
und Abgabenbelastung, um 
die Leistungsbereitschaft 
der Beschäftigten zu hono-
rieren und zur Höherqualifi-
zierung zu motivieren. 

 
Die Durchführung von Informa-
tionsveranstaltungen insbeson-
dere für den Mittelstand, die 
Herausgabe eines Praxis-
Handbuchs, die Broschüre 
„Diversity“ und die Veranstal-
tungsreihe „Nachwuchs gesucht 
– Mittelständler kooperieren mit 
Hochschulen, Schulen und Kin-
dergärten“ im Jahr 2010 werden 
wichtige Impulse geben. Mo-
dellprojekte, Fachkräftemarke-
ting und wissenschaftliche Ana-
lysen werden uns wesentlich 
weiterbringen. 
 
Im Bereich des Bauordnungs-
rechts haben wir endlich den 
ersehnten Erfolg erreicht. Die im 
Spätherbst 2009 verabschiedete 
Novellierung der Landes-
bauordnung setzt wesentliche 
Akzente in Richtung Verfahrens-
vereinfachungen und Verfah-
rensbeschleunigungen. Die Ein-
führung des vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahrens und die 
Erweiterung des Kenntnisgabe-
verfahrens sind in diesem Zu-
sammenhang wichtige Baustei-

ne und setzen an der richtigen 
Stelle an. Zudem konnte das 
Handwerk (z.B. Bäcker- und 
Metzgerhandwerk) gestärkt 
werden. Ohne dass die Geneh-
migung als Gaststätte erforder-
lich wird, können diese Gast-
plätze anbieten ohne deshalb 
bspw. gleich ein Kunden-WC 
vorhalten zu müssen. Das ist 
gerade für den so genannten 
Mittagspausenimbiss von großer 
Bedeutung. Unbürokratisch – 
praktisch! 
 
Mit dem Energiekonzept Ba-
den-Württemberg 2020 
wurden Ziele und Möglichkeiten 
eines ökologischen, wirtschaftli-
chen und sicheren Energiemixes 
für Baden-Württemberg formu-
liert. Bis zum Jahr 2020 wollen 
wir 20 Prozent der Bruttostrom-
erzeugung und 16 Prozent der 
Wärmeerzeugung aus erneuer-
baren Energien erreichen. Die 
Nutzung von Biomasse soll da-
ran einen erheblichen Anteil 
haben. Bereits jetzt haben wir 
bei den erneuerbaren Energien 
vorzeigbare Zuwachsraten. Beim 
Primärenergieverbrauch des 
Landes ist der Anteil der Öko-
energien auf 7,6 Prozent gestie-
gen. Das entspricht gegenüber 
dem Vorjahr einem Zuwachs 
von 17 Prozent. Bei der Strom-
erzeugung ist der Anteil der 
erneuerbaren Energien von zu-
letzt 12 Prozent auf 13 Prozent 
gewachsen. Damit sind die ur-
sprünglich für das Jahr 2010 
gesetzten Ziele vorzeitig erreicht 
worden. Fast jede siebte Kilo-
wattstunde Strom wird zwi-
schenzeitlich aus weitgehend 
klimaneutraler Wasserkraft, Bio-
energien, Windkraft oder Son-
nenenergie erzeugt. Seit 1997 
hat sich die in Baden-
Württemberg aus regenerativen 
Energieträgern gewonnene 
Energiemenge mehr als verdrei-

facht. Auf diesem Wege wollen 
wir weiter gehen.  
 
Das Wirtschaftsministerium hat 
seine Möglichkeiten als Ener-
giekartellbehörde voll ausge-
schöpft und wo erforderlich 
förmliche Verfahren gegen Gas-
versorger im Land wegen zu 
hoher Gaspreise geführt. Oft 
sorgte bereits die Androhung 
einer Verfahrenseröffnung für 
eine freiwillige Kostensenkung 
bei den Gasversorgern. Gegen 
steigende Weltmarktpreise hin-
gegen kann das Wirtschaftsmi-
nisterium Baden-Württemberg 
selbstverständlich nicht ange-
hen. 
 
Viel Wert legen wir auf die För-
derung der städtebaulichen 
Entwicklung. Eine Vielzahl von 
Städten und Gemeinden in Ba-
den-Württemberg werden ge-
fördert. Ziel der Programme ist 
u. a. die Revitalisierung der In-
nenstädte, die Stärkung der 
kommunalen Individualität, die 
Sicherung des Wohnungsbe-
standes sowie die Neustruktu-
rierung, Umnutzung und Aufbe-
reitung von Brachflächen – zum 
Beispiel Industrie- und Gewer-
bebrachen.  
 
In engem sachlichen Zusam-
menhang hierzu steht das Lan-
deswohnraumförderungs-
programm. Die vergangenen 
Programme, die unter dem Leit-
gedanken des Kinderlands Ba-
den-Württemberg weiterentwi-
ckelt wurden, waren herausra-
gend erfolgreich. Auch in den 
verbleibenden Jahren 2010 und 
2011 dieser Legislaturperiode 
sind wir Liberalen Garant dafür, 
dass es das Programm weiterhin 
geben wird. Es ist nach dem 
Ausstieg des Bundes aus der 
Eigentumsförderung insbeson-
dere für junge Paare mit Kin-
dern oder solche, die sich in 
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Kürze dazu entscheiden wollen, 
von großer Bedeutung. 
 
Mit der Novellierung des Archi-
tektengesetzes sind uns we-
sentliche Modernisierungen ge-
lungen. Endlich ist für sämtliche 
Rechtsformen einer Kapitalge-
sellschaft eine Eintragung in das 
von der Architektenkammer 
geführte Verzeichnis der Gesell-
schaften möglich. Dies trägt der 
Entwicklung der vergangenen 
Jahre Rechnung. Darüber hin-
aus berechtigt nun der erfolg-
reiche Abschluss eines Studiums 
der Architektur, Innenarchitek-
tur, Landschaftsarchitektur oder 
Stadtplanung mit einer mindes-
tens vierjährigen Gesamtregel-
studienzeit zum Führen der ent-
sprechenden Berufsbezeich-
nung. Auf diese Weise wird die 
„Europafähigkeit“ der baden-
württembergischen Architekten 
sichergestellt: nach der EU-
Berufsqualifikationsrichtlinie 
wird für Hochbauarchitekten 
eine vierjährige Mindeststudien-
zeit vorausgesetzt. Vor dem 
Hintergrund vergleichbarer Stu-
dienanforderungen wird diese 
vierjährige Mindeststudienzeit 
als Eintragungsvoraussetzung 
für alle Fachrichtungen nor-
miert. 
 
Die Weiterentwicklung des In-
genieur- und Ingenieur-
kammergesetzes trägt den 
Entwicklungen im Hochschulwe-
sen und dem Gesellschaftsrecht 
Rechnung. Wir haben deutlich 
mehr Flexibilität geschaffen. 
Durch die ausdrückliche Nen-
nung von leitenden Angestellten 
und Hochschullehrern als eigen-
verantwortliche Ingenieure wird 
klargestellt, dass sich diese als 
Beratende Ingenieure eintragen 
lassen können. Ferner können 
nun Personen- und Kapitalge-
sellschaften in die Liste Bera-

tender Ingenieure aufgenom-
men werden. Erstmals wird eine 
Regelstudienzeit von drei Jahren 
als Voraussetzung für die Be-
rufsbezeichnung Ingenieur vor-
gesehen. Der Ingenieurkammer 
wurden bestimmte behördliche 
Vollzugszuständigkeiten (bspw. 
Anerkennung ausländischer 
Studienabschlüsse) übertragen. 
Wir wissen: Vor Ort in Selbst-
verwaltung geht es besser als 
staatlich. 
 
 
Europa 
 
Auf Betreiben der FDP/DVP-
Fraktion wurde zu Beginn dieser 
Legislatur ein Europa-
Ausschuss im Landtag von 
Baden-Württemberg eingesetzt. 
Der Ausschuss hat die wichtige 
Aufgabe, landesrechtlich rele-
vante Gesetzgebungsvorhaben 
auf europäischer Ebene mög-
lichst frühzeitig zu beobachten 
und zu begleiten, um rechtzeitig 
nicht nur reagieren, sondern 
auch agieren zu können. Darü-
ber hinaus obliegt dem Europa-
ausschuss die rechtzeitige An-
zeige von Verletzungen des 
Subsidiaritätsprinzips, um das 
entsprechende Verfahren auf 
nationaler und europäischer 
Ebene anzustoßen. Neben die-
sen institutionellen Funktionen 
trägt der Europa-Ausschuss 
auch maßgeblich dazu bei, die 
Bevölkerung für das Thema „Eu-
ropa“ zu sensibilisieren und über 
konkrete Sachthemen das Inte-
resse an diesem Politikbereich 
zu wecken. Auf unsere Anre-
gung hin tagt der Ausschuss in 
wesentlichen Teilen öffentlich, 
sodass die Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit haben, 
sich selbst davon zu überzeu-
gen, dass Europapolitik nicht 
nur im fernen Brüssel gemacht 
wird.  

Die FDP/DVP-Fraktion hat mit 
vielen Initiativen die Landesre-
gierung auf brandaktuelle Prob-
leme hingewiesen und gleichzei-
tig den Bürgerinnen und Bür-
gern die kaum zu überschätzen-
de Bedeutung der Europäischen 
Union deutlich gemacht. Mit 
Anzeigen von Verstößen gegen 
das Subsidiaritätsprinzip machen 
wir aber gleichzeitig auch immer 
wieder deutlich, dass die Euro-
päische Kommission nicht alles 
sinnvoll regeln kann und soll.  
 
Auf dem Gebiet der Förderpo-
litik sind unsere Bemühungen 
vor allem auf die Herstellung 
von mehr Transparenz gerich-
tet. Nach unserer Ansicht sollen 
die Empfänger von EU-
Fördermitteln in einem Ver-
zeichnis veröffentlicht werden. 
Datenschutzrechtlichen Beden-
ken kann zum einen durch eine 
Beschränkung der preisgegebe-
nen Information auf die wesent-
lichen Eckdaten begegnet und 
zum anderen entgegengehalten 
werden, dass das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an der 
Kenntnis, was mit den Förder-
mitteln der EU geschieht, höher 
wiegt als das Interesse der 
Empfänger von solchen Geldern 
an der Verschleierung dieser 
Tatsache.  
 
Nachdem der Weg für das In-
krafttreten des Lissabon-
vertrags nun endlich frei ist, 
sind die Weichen für ein erfolg-
reiches Europa gestellt. Nicht 
nur über die Subsidiaritätsrüge 
wollen wir den Kompetenzzu-
wachs für die Länderparlamente 
konstruktiv begleiten.  
 
Die zahlreichen Vorteile, die 
eine Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union mit sich bringt,  
haben wir auch in der Vergan-
genheit mit Hilfe vieler Initiati-
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ven beleuchtet und damit die 
baden-württembergischen Bür-
gerinnen und Bürger für dieses 
Thema sensibilisiert. So bergen 
beispielsweise das Maßnahmen-
bündel des „Small Business Act“ 
oder auch die EU-Bauprodukte-
verordnung zahlreiche Verbes-
serungen und Erleichterungen 
für die betroffenen Zielgruppen 
in sich, die wir hervorgehoben 
haben und zusammen mit dem 
Wirtschaftsministerium erfolg-
reich für die heimische Wirt-
schaft umsetzen.  
 
Daneben setzen wir uns beson-
ders für die stetige Verbesse-
rung der Beziehungen zu unse-
rem Nachbarland Frankreich 
durch solche Initiativen ein, die 
die Grenzgängerproblematik 
ansprechen sowie auf die Inten-
sivierung des kulturellen Aus-
tausches, insbesondere auch 
durch die Stärkung des wech-
selseitigen Sprachverständnis-
ses, hinwirken.  
 
 
Bildungspolitik 
 
Jedem jungen Menschen die 
bestmögliche individuelle Förde-
rung zukommen zu lassen, ist 
für uns Liberale auch in dieser 
Legislaturperiode Richtschnur 
unseres Handelns. Aus diesem 
Grund setzt sich die FDP/DVP 
für den Erhalt unseres differen-
zierten und vielfältigen Bil-
dungswesens in Baden-
Württemberg ein. Dabei ist uns 
die Sicherung und die Verbesse-
rung der Durchlässigkeit inner-
halb dieses Bildungswesens ein 
wichtiges Anliegen. Im Zentrum 
der Bemühungen steht stets die 
Qualität, bei der die Stärkung 
der Eigenständigkeit der Bil-
dungseinrichtungen und der an 
ihnen Beteiligten nach unserer 
Auffassung eine Schlüsselfunkti-
on zukommt. 

Die hohe Priorität, die der Bil-
dungspolitik unter allen landes-
politischen Handlungsfeldern 
zukommt, wurde schon im 2007 
verabschiedeten Nachtrags-
haushalt deutlich. So standen im 
Etat des Kultusministeriums für 
das Jahr 2008 zusätzlich 48 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Im 
Jahr 2008 brachte dann die Re-
gierungskoalition von CDU und 
FDP/DVP die „Qualitätsoffen-
sive Bildung“ auf den Weg, 
die eine Aufstockung der Bil-
dungsausgaben um 528 Milli-
onen Euro bedeutet. Der Haus-
halt des Kultusministeriums um-
fasst nun für die Jahre 2010 und 
2011 rund 8,1 Milliarden Euro. 
Bereits zuvor hatte Baden-
Württemberg pro Jahr und 
Schüler rund 5000 Euro ausge-
geben, wie das Statistische 
Bundesamt für 2006 ermittelte. 
Damit liegt Baden-Württemberg 
vor allen anderen westdeut-
schen Flächenländern.  
 
Eines der wichtigsten Anliegen 
der aktuellen Regierungskoaliti-
on ist es, den Klassenteiler 
erheblich zu senken. Mithilfe 
der insgesamt 528 Millionen 
Euro umfassenden „Qualitätsof-
fensive Bildung“ wird der Klas-
senteiler bis zum Schuljahr 
2011/12 schrittweise von 33 auf 
30 gesenkt. Ziel ist eine Sen-
kung auf 28 in der kommenden 
Legislaturperiode. Jeder Sen-
kungsschritt bedeutet dabei 
rund 1000 neu zu schaffende 
Lehrerstellen. Durch diese Maß-
nahmen wollen wir noch mehr 
Möglichkeiten zu individueller 
Förderung erreichen, auch an 
Gymnasien und Realschulen, wo 
sich häufig große Klassen fin-
den. An den Grundschulen wird 
die Klassenteilersenkung auf 28 
bereits zum Schuljahr 2010/11 
vorgezogen. Die FDP/DVP konn-
te in der Vereinbarung zur 
„Qualitätsoffensive Bildung“ 

durchsetzen, dass die Schulen 
die neu zugewiesenen Stellen 
nicht zur Senkung des Klassen-
teilers verwenden müssen, son-
dern diese eigenständig bewirt-
schaften. 
 
Zur Verbesserung der Unter-
richtsversorgung konnte die 
FDP/DVP auch nach langem 
Drängen erreichen, dass im Lauf 
des Schuljahrs eintretende Aus-
fälle wegen Mutterschutz und 
Elternzeit, Dienstunfähigkeit und 
ähnlichen Gründen durch unmit-
telbare Neueinstellungen aufge-
fangen werden können. Die 
Mittel des Kultusetats, die aus 
den genannten Gründen vorü-
bergehend nicht benötigt wer-
den, fließen also nicht mehr wie 
bisher teilweise dem Gesamt-
haushalt des Landes zu, son-
dern stehen in voller Höhe zur 
kontinuierlichen Gewährleistung 
der Unterrichtsversorgung den 
betroffenen Schulen zur Verfü-
gung. Allein im Jahr 2009 belie-
fen sich diese so genannten 
Schöpfmittel auf insgesamt 57 
Millionen Euro.  
 
In der Stärkung der Eigen-
ständigkeit der Schulen se-
hen wir Liberalen das entschei-
dende Instrument zur Sicherung 
und Steigerung der Unterrichts-
qualität. Eine wichtige Maßnah-
me, welche die FDP/DVP im 
Rahmen der „Qualitätsoffensive 
Bildung“ durchsetzen konnte, 
besteht in Personalkostenbud-
gets für die Schulen. Diese kön-
nen zukünftig Stellen in Perso-
nalmittel umwandeln und eigen-
ständig gemäß ortsspezifischen 
Bedürfnissen oder zum Zweck 
einer Schwerpunktbildung ein-
setzen.  
 
Auch hat die FDP/DVP erreicht, 
dass die schulbezogene Aus-
schreibung inzwischen der 
Regelfall bei der Lehrereinstel-
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lung ist. So können sich die an-
gehenden Lehrer auf Schulen 
ihrer Wahl bewerben und die 
Schulen sind weitgehend frei in 
der Personalauswahl. Eine An-
frage der liberalen Landtags-
fraktion ergab, dass zum Schul-
jahr 2009/10 rund 41 Prozent 
aller neuen Grund-, Haupt- und 
Realschullehrer, 49 Prozent der 
Sonderschullehrer, 83 Prozent 
der Gymnasiallehrer und 84 
Prozent der Lehrer an berufli-
chen Schulen schulbezogen ein-
gestellt wurden, was einem 
Durchschnittswert von rund 63 
Prozent entspricht. Zudem ist es 
gelungen, das Bewerbungs- und 
Einstellungsverfahren für Lehrer 
seit dem Jahr 2008 erheblich 
früher beginnen zu lassen, so 
dass beispielsweise im Bereich 
der Gymnasien und beruflichen 
Schulen bereits ab November 
des Vorjahres Einstellungszusa-
gen gegeben werden können.  
 
Die FDP/DVP misst der Ganz-
tagesbetreuung einen hohen 
pädagogischen und sozialpoliti-
schen Stellenwert bei. Wir ha-
ben uns deshalb in der Regie-
rungskoalition beharrlich dafür 
eingesetzt, dass das Ganztages-
schulangebot zügig und be-
darfsgerecht ausgebaut wird. 
Das Ausbauprogramm des Lan-
des sieht vor, dass bis zum Jahr 
2014 ca. 40 Prozent der öffentli-
chen allgemeinbildenden Schu-
len zu Ganztagsschulen werden, 
in gebundener bzw. teilgebun-
dener Form oder in Form eines 
offenen Angebots. Zur Schaf-
fung der erforderlichen räumli-
chen Voraussetzungen wurde 
mit den Kommunen ein gemein-
sames Investitionsprogramm in 
der Gesamthöhe von rund einer 
Milliarde Euro vereinbart. Mit 
1224 Standorten im Schuljahr 
2009/10 sind inzwischen weit 
mehr als ein Viertel aller Schu-

len des Landes Ganztagesschu-
len geworden, 129 weitere wur-
den für das Schuljahr 2010/11 
genehmigt.  
 
Bestandteil des Ganztagesschul-
programms ist auf der anderen 
Seite die Bereitstellung zusätzli-
cher Lehrerdeputate sowie, für 
die Ganztagsschulen des offe-
nen Typs, die Einbeziehung 
qualifizierter Ehrenamtlicher. 
Das zunächst an rund 250 Schu-
len angelaufene Jugendbe-
gleiter-Programm wurde bis 
zum Jahr 2009 auf 1014 Schu-
len ausgeweitet. Mittlerweile 
sind über 15 000 ehrenamtliche 
Jugendbegleiterinnen und Ju-
gendbegleiter – vor allem El-
tern, Schüler und Vertreter von 
Vereinen, Verbänden, Wirt-
schaftsunternehmen sowie von 
kirchlichen und anderen Institu-
tionen – in den Schulen aktiv. 
 
In der Legislaturperiode 2006 
bis 2011 konnte die FDP/DVP 
eine verbesserte Förderung der 
Schulen in freier Träger-
schaft durchsetzen. Die von 
der FDP/DVP im Jahr 2005 er-
kämpfte Berechnung nach dem 
Bruttokostenprinzip macht Ver-
besserungen im staatlichen 
Schulwesen, zum Beispiel eine 
günstigere Schüler-Lehrer-
Relation, durch sinkende Kos-
tendeckungsgrade bei den Zu-
schüssen an freie Schulträger 
transparent und zeigt somit an, 
wenn hier Zuschusserhöhungen 
notwendig werden. Bereits 
mehrfach wurde der Zuschuss 
an die freien Träger seit der 
Aufnahme der Bruttokostenbe-
rechnung ins Privatschulgesetz 
auf dieser Grundlage erhöht. Im 
Jahr 2008 wurden die Mittel für 
die Privatschulförderung um 1,4 
Millionen Euro erhöht, ab dem 
Jahr 2009 um 4,2 Millionen Eu-
ro. Um für alle freien Schularten 

einen Kostendeckungsgrad von 
mindestens 70,5 % - gemessen 
an den Ausgaben für einen 
Schüler im staatlichen Schulwe-
sen zu erreichen, wurden die 
Haushaltsansätze dann im Jahr 
2010 um rund 3,5 Millionen Eu-
ro und für 2011 um rund 8,3 
Millionen Euro erhöht. Nachdem 
die Zuschüsse im Jahr 2009 
insgesamt rund 595 Millionen 
Euro betrugen, werden sie sich 
aufgrund der zu erwartenden 
steigenden Privatschülerzahlen 
im Jahr 2010 voraussichtlich auf 
640,9 Millionen und im Jahr 
2011 auf 671,7 Millionen Euro 
belaufen.  
 
Nach wie vor stehen wir Libera-
len zum Ziel, bei den Zuschüs-
sen an die freien Schulen einen 
Kostendeckungs-grad von 80 % 
nach dem Bruttokostenmodell 
zu erreichen, aber insbesondere 
aufgrund der angespannten 
Haushaltslage ließen sich noch 
weitergehende Erhöhungen der 
Zuschüsse aber momentan nicht 
durchsetzen. Unabhängig hier-
von hat unsere Fraktion einen 
Beschluss des Landtags zur Si-
cherung der Förderung von 
Schulkindergärten in freier 
Trägerschaft herbeigeführt, in 
denen Kinder mit körperlichen 
oder geistigen Behinderungen 
betreut werden. 
 
Die FDP/DVP hat sich auch in 
dieser Legislaturperiode für eine 
Verbesserung der Teilhabe 
von jungen Menschen mit 
Behinderungen am allge-
meinen Schulwesen einge-
setzt. Wir haben beispielsweise 
die Freie Waldorfschule Em-
mendingen in ihrem Ringen um 
Fortsetzung ihres gemeinsamen 
Unterrichts für Kinder mit und 
ohne Behinderungen von An-
fang an nach Kräften unter-
stützt, nachdem die Schulver-
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waltung dieses Ersuchen abge-
lehnt hatte. Nicht zuletzt auf 
Drängen der FDP/DVP verzichte-
te das Kultusministerium darauf, 
gegen ein zugunsten der kla-
genden Schule ausgefallenes 
Verwaltungsgerichtsurteil Beru-
fung einzulegen; der damalige 
Kultusminister richtete stattdes-
sen einen Expertenrat zur In-
klusion ein. Herzstück der Vor-
schläge des Expertenrats ist 
eine Bildungswegekonferenz, 
bei der für jedes Kind passge-
naue Möglichkeiten der Förde-
rung und Beschulung erarbeitet 
werden. Uns Liberalen ist die 
damit verbundene Wahlfreiheit 
der Eltern ein wichtiges Anlie-
gen. Sie darf nur dann einge-
schränkt werden, wenn die 
Schulverwaltung zwingende 
Gründe geltend machen kann, 
die einer Beschulung in einer 
allgemeinen Schule entgegen-
stehen. Erreicht haben wir zu-
dem, dass überall dort, wo die 
Verantwortlichen vor Ort dies 
wünschen, auch bereits vor der 
geplanten Abschaffung der Son-
derschulpflicht gemeinsamer 
Unterricht für Kinder mit und 
ohne Behinderungen stattfinden 
kann. 
 
Der Schlüssel für besseren Er-
folg in Schule und Beruf ist die 
frühe, bereits vor der Schule 
einsetzende Förderung. Mit ei-
ner Vielzahl von Maßnahmen 
hat Baden-Württemberg den 
Ausbau der frühkindlichen 
Förderung eingeleitet und be-
reits erheblich vorangebracht. 
Erste Voraussetzung solcher 
Förderung ist die möglichst 
frühzeitige Feststellung, ob beim 
einzelnen Kind ein entsprechen-
der Bedarf besteht. Es war die 
FDP/DVP, die mit besonderem 
Nachdruck darauf gedrängt hat, 
ein Verfahren zur Feststellung 
eines Förderbedarfs vor allem 
im sprachlichen Bereich flä-

chendeckend einzuführen. Dies 
findet seit Beginn des Jahres 
2009 im Rahmen der neu konzi-
pierten Einschulungsuntersu-
chung mit Sprachstands-
diagnose für alle Kinder statt, 
die das vierte Lebensjahr voll-
endet haben. Die darauf gege-
benenfalls aufbauenden För-
dermaßnahmen werden ab 
Herbst 2010 aus dem Landes-
haushalt finanziert.  
 
Ein Meilenstein auf dem Weg zu 
einer verbesserten frühkindli-
chen Förderung ist darüber hin-
aus der Orientierungsplan, 
der wichtige Hinweise für eine 
Pädagogik in Kindergärten gibt. 
Zur Finanzierung der Umsetzung 
des Orientierungsplans haben 
sich Land und Kommunen Ende 
2009 auf ein Paket von insge-
samt 210 Millionen Euro geei-
nigt. Mit diesem Betrag, von 
dem das Land 143 Millionen 
Euro trägt, wird vor allem der 
Mindestbetreuungsschlüssel in 
drei Schritten von derzeit 1,5 
auf 1,8 Erzieherinnen pro Kin-
dergartengruppe erhöht und die 
Fortbildung der Erzieherinnen 
finanziert.  
 
Nach zahlreichen neueren For-
schungen nimmt die Musik in 
einer gelingenden frühkind-
lichen Bildung einen wichtigen 
Platz ein, vor allem da sie so-
wohl kognitive Strukturen im 
Gehirn als auch soziale Kompe-
tenzen in besonderer Weise 
ausprägen hilft. Deshalb hat 
sich die FDP/DVP auf einem 
Kongress mit dem Titel „Musik 
macht Schule“ mit Möglichkeiten 
einer verstärkten musikalischen 
Frühförderung in Kindergarten 
und Grundschule befasst. Wir 
haben uns vor allem für das 
Modellprojekt „Singen – Bewe-
gen – Sprechen“ eingesetzt, das 
der Landesverband der Musik-
schulen an 17 Kindergärten er-

folgreich erprobt hat. Im Nach-
tragshaushalt 2010/11 haben 
wir 4,1 Millionen Euro bereitge-
stellt, damit das Projekt zum 
Kindergartenjahr 2010/11 mit 
über 1000 Kooperationen zwi-
schen Kindergärten, Musikschu-
len und Musikvereinen in die 
Fläche gehen kann. 
  
Die Pädagogischen Assisten-
ten, für deren Einsatz an 
Hauptschulen wir Liberalen uns 
in der Regierungskoalition en-
gagiert hatten, haben sich nach 
unserer Auffassung gut be-
währt. Pädagogische Assisten-
ten sind ausgebildete Erziehe-
rinnen/Erzieher, Sozialpädago-
ginnen/-pädagogen oder Perso-
nen mit sonstiger fachlicher 
Vorbildung, die Lehrern zugeteilt 
sind und sie bei ihrer Unter-
richtstätigkeit entlasten. Sie 
ermöglichen damit eine weiter-
gehende Binnendifferenzierung 
und individuelle Förderung. Ein 
Zwischenbericht zum Modellver-
such der 590 Pädagogischen 
Assistenten, die im Schuljahr 
2008/09 in 530 Hauptschulen 
tätig waren, hat ihnen und ihrer 
Arbeit ein gutes Zeugnis ausge-
stellt. Deshalb hat die FDP/DVP 
sich für die Fortführung des 
Modells Pädagogischen Assis-
tenten und seine Ausdehnung 
auf die Grundschulen einge-
setzt. Ähnlich wie bei den Päda-
gogischen Assistenten an 
Hauptschulen wird das Land für 
sie jährlich rund 10 Millionen 
Euro zusätzlich aufwenden. Ein-
satzort sind Grundschulen mit 
hohem Migrantenanteil bzw. mit 
existierenden Sprachförderklas-
sen oder -kursen. 
 
In den kommenden Jahren wer-
den zweizügige Hauptschulen 
zu Werkrealschulen weiter-
entwickelt. Ziel ist es, mehr 
Schüler als bisher zu einem 
mittleren Bildungsabschluss zu 
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führen. Hierfür wird ein durch-
gängiger sechsjähriger Bil-
dungsgang eingerichtet, der den 
Hauptschulbildungsgang von 
Klasse 5 an um Elemente erwei-
tert, die auf den Werkrealschul-
abschluss vorbereiten. Dies sind 
vor allem zehn zusätzliche Pool-
stunden zum Zweck einer mög-
lichst individuellen Förderung 
der Schüler sowie die drei 
Wahlpflichtfächer „Wirtschaft 
und Informationstechnik“, „Na-
tur und Technik“ und „Gesund-
heit und Soziales“ ab Klasse 8, 
die durch ihre Praxisnähe zu 
einer frühen Berufsorientierung 
anhalten. In Klasse 10 sind die 
Schüler der Werkrealschule an 
zwei Tagen pro Woche zugleich 
Schüler der Berufsfachschulen. 
Wir Liberalen haben uns erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass der 
Werkrealschulabschluss ein den 
übrigen mittleren Bildungsab-
schlüssen gleichwertiger Ab-
schluss ist und für Realschul- 
wie Werkrealschulabsolventen 
beim Übergang ins berufliche 
Gymnasium dieselben Zugangs-
voraussetzungen gelten. Gleich-
zeitig war es uns wichtig, den 
Hauptschulabschluss als an-
spruchsvollen Abschluss nach 
Klasse 9 der Werkrealschule zu 
erhalten. Auf Drängen der Libe-
ralen wurde zudem in der Quali-
tätsoffensive Bildung vereinbart, 
dass jede Hauptschule Ganzta-
gesschule werden kann, wenn 
sie dies wünscht. Dass bereits in 
der ersten Runde zum Schuljahr 
2010/11 an 601 Standorten 
Hauptschulen als Werkrealschu-
len weiterarbeiten werden (zu-
sammen mit den bereits beste-
henden Werkrealschulen insge-
samt an 667 Standorten), ist ein 
Beleg dafür, dass das Konzept 
der Werkrealschule von den 
Verantwortlichen vor Ort als 
vielversprechend eingeschätzt 
wird. 

Die FDP/DVP hat bei der Kon-
zeption der neuen Werkreal-
schule auf möglichst große 
Gestaltungsspielräume der 
Verantwortlichen vor Ort 
hingewirkt. In teilweise schwie-
rigen Verhandlungen haben wir 
erreicht, dass die geforderte 
Zweizügigkeit auch zustande 
kommen kann, indem sich zwei 
oder mehr Hauptschulstandorte 
zu einer Werkrealschule unter 
einer gemeinsamen Schulleitung 
zusammentun. Leider ließ die 
Kultusverwaltung in der ersten 
Runde die notwendige Flexibili-
tät vermissen und verhinderte 
durch restriktive Ausführungs-
bestimmungen insbesondere 
diejenigen Lösungen, die eine 
Verteilung auf mehrere Standor-
te auch in den Klassen 8 und 9 
vorsahen. Da das novellierte 
Schulgesetz diese flexible Aus-
gestaltung der Werkrealschule 
und ihre Verteilung auf mehrere 
Standorte ausdrücklich zulässt, 
setzen wir uns beharrlich dafür 
ein, in der nächsten Runde die 
vom Gesetzgeber gewollte Fle-
xibilität und Offenheit für die vor 
Ort gefundenen Lösungen auch 
tatsächlich zu ihrem Recht 
kommen zu lassen. 
  
Im Rahmen der im November 
2009 eingesetzten Enquete-
Kommission „Fit für’s Leben in 
der Wissensgesellschaft – beruf-
liche Schulen, Aus- und Weiter-
bildung“ setzen wir Liberalen 
einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Attraktivität der dualen 
Ausbildung, welche nicht zu-
letzt für die Sicherung des Fach-
kräftebedarfs von großer Bedeu-
tung ist. Auf Initiative der 
FDP/DVP befasst sich die En-
quete-Kommission außerdem 
mit den Auswirkungen europäi-
scher Regelungen auf unser 
Berufsbildungssystem.  
 

Innerhalb des Dualen Systems 
ist die überbetriebliche Aus-
bildung von besonderer Bedeu-
tung, um spezielle Aus- und 
Fortbildungsinhalte zu vermit-
teln, die von kleineren Unter-
nehmen nicht abgedeckt wer-
den können. Wir unterstützen 
deshalb mit der Förderung der 
überbetrieblichen Berufsausbil-
dungslehrgänge weiterhin die 
Betriebe bei der Ausbildung der 
Fachkräfte von morgen. Im Be-
zug auf die demografische Ent-
wicklung müssen hierbei mögli-
che Synergiefelder sorgfältig 
geprüft und genutzt werden. 
 
Auszubildende in weniger häufig 
nachgefragten Berufen werden 
in Bundes-, Landes- oder 
Bezirksfachklassen unterrich-
tet. Für die Unterkunft während 
der Blockbeschulung wird sei-
tens des Landes ein Zuschuss 
gewährt. Um auch diese häufig 
stark spezialisierten Ausbil-
dungsgänge weiterhin attraktiv 
zu gestalten, ist die Fortführung 
dieser Förderung auch in Zu-
kunft unabdingbar.  
 
Darüber hinaus geht es um al-
ternative Berufsausbildungsgän-
ge nach der Mittleren Reife und 
nach der dualen Ausbildung. Wir 
Liberalen haben einen Land-
tagsbeschluss herbeigeführt, 
dass die beruflichen Gymna-
sien, als entscheidendes Binde-
glied zwischen mittlerem Bil-
dungsabschluss und Studium, 
bedarfsgerecht ausgebaut wer-
den. Die Kapazitäten dieser er-
folgreichen und stark nachge-
fragten Schulform wurden kon-
tinuierlich ausgeweitet. Für das 
Schuljahr 2009/10 wurden vor 
dem Hintergrund der parallelen 
G8- und G9-Züge an den allge-
mein bildenden Gymnasien 30 
zusätzliche Klassen an den be-
ruflichen Gymnasien eingerich-
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tet und darüber hinaus zusätzli-
che 50 Lehrerstellen neu ge-
schaffen. Als Erfolgsmodell er-
weist sich das sozialwissen-
schaftliche Gymnasium, das zum 
Schuljahr 2009/10 an 15 Stan-
dorten und mit 724 Plätzen in 
Baden-Württemberg seine Ar-
beit aufnimmt. Weitere 15 Stan-
dorte kommen im Schuljahr 
2010/11 hinzu.  
 
Zum Schuljahr 2010/11 werden 
– auch aufgrund unserer Initia-
tive – erneut insgesamt 61 zu-
sätzliche Klassen eingesetzt in 
Bildungsgängen, die zur Hoch-
schulreife und zur Fachhoch-
schulreife führen. Davon profi-
tieren neben den beruflichen 
Gymnasien auch die Berufs-
oberschulen und Bildungsgän-
ge des Berufskollegs. Erfreuli-
cherweise konnte auf diese Wei-
se der Unterrichtsausfall an den 
beruflichen Schulen auf dem 
gemessen an den Umständen 
niedrigen Niveau von 4,6 Pro-
zent im Schuljahr 2008/09 und 
von 4,5 Prozent im Schuljahr 
2009/10 stabilisiert werden. 
Darüber hinaus gelang es, ge-
meinsam mit dem Koalitions-
partner einen Landtagsbe-
schluss zum weiteren Ausbau 
der Berufsoberschulen herbeizu-
führen. 
 
5,6 Prozent der Jugendlichen in 
Baden-Württemberg verließen 
im Jahr 2008 ohne Abschluss 
die Schule, im Jahr 2009 waren 
es 5,47 Prozent. Hierbei handelt 
es sich um den bundesweit 
niedrigsten Wert und zugleich 
den niedrigsten Wert in Baden-
Württemberg seit 25 Jahren – 
unabhängig davon werden wir 
Liberalen uns weiter um die 
Senkung der Quote bemühen. 
Auch bei der durchschnittlichen 
Klassenwiederholerquote 
hat Baden-Württemberg neben 
Bayern mit 1,4 Prozent den 

bundesweit niedrigsten Wert zu 
verzeichnen. Im bundesweiten 
Durchschnitt haben 17,2 Pro-
zent der 20- bis 30-Jährigen 
keinen Berufsabschluss, in Ba-
den-Württemberg liegt der Ver-
gleichswert bei 15,7 Prozent. 
Erfreulich niedrig ist auch die 
Jugendarbeitslosenquote, 
die in Baden-Württemberg mit 
3,2 Prozent im Juni 2010 bun-
des- und europaweit am nied-
rigsten liegt. Schließlich stellen 
Ländervergleichsstudien wie die 
des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen 
(IQB) aus dem Jahr 2009, bei 
der die baden-württem-
bergischen Neuntklässler bun-
desweit den zweiten Platz bei 
den Leistungen in Deutsch und 
Englisch belegten, dem baden-
württembergischen Bildungswe-
sen ein gutes Zeugnis aus.  
 
Bereits zum Schuljahr 2009/10 
hat unsere Regierungskoalition 
Beförderungsstellen in die Ge-
haltsgruppe A13 für 20 Prozent 
der Hauptschullehrkräfte 
geschaffen, um die Leistungen 
bei ihrer anspruchsvollen päda-
gogischen Aufgabe zu honorie-
ren. Und da ca. 3000 Fach-
lehrkräfte und technische 
Lehrkräfte seit vielen Jahren 
auf eine Beförderung warten, 
hat die Koalition auf unser 
Drängen jeweils 150 Stellenhe-
bungen für 2009 und 2010 im 
Haushalt 2009 verankert. Weite-
re 500 Stellenhebungen für 
Fachlehrer und technische Leh-
rer kommen im Rahmen der 
Dienstrechtsreform hinzu, die 
mit dem Nachtragshaushalt 
2010/11 umgesetzt werden.  
 
 
Hochschulpolitik 
 
Der einzige Rohstoff im Land 
der Tüftler und Bastler ist das 
Wissen in den Köpfen der Men-

schen. Auf die Erfindungen und 
Patente gründet sich unser 
Wohlstand, und unsere Hoch-
schulen erweisen sich in den 
Vergleichen stets als Nach-
wuchsschmieden für unsere 
hoch spezialisierten Unterneh-
men. Grundlage für die Exzel-
lenz unserer Wissenschaft und 
ihre nationale wie internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ist nach 
Auffassung von uns Liberalen 
die Freiheit von Forschung und 
Lehre. Der Sicherung dieser 
Freiheit und der Stärkung der 
Hochschulautonomie gilt des-
halb unser Einsatz für eine er-
folgreiche Wissenschaftspolitik 
in Baden-Württemberg. 
 
Durch den Wegfall der Rahmen-
gesetzgebung des Bundes in 
Hochschulangelegenheiten er-
hielten die Länder zusätzlichen 
Gestaltungsspielraum. Baden-
Württemberg hat diese neu ge-
wonnene Freiheit genutzt, um 
den Hochschulen so viel Auto-
nomie einzuräumen wie kaum 
ein anderes Land. Hatten die 
Hochschulen bereits zuvor ihre 
Mittelzuweisungen in Form von 
Globalbudgets erhalten, so er-
hielten sie nun mit dem ersten 
Gesetzespaket zur Umsetzung 
der Föderalismusreform 
(EHFRUG) beispielsweise mehr 
Flexibilität im Einsatz ihres Per-
sonals. Sie können Professuren 
mit Schwerpunkt Forschung 
oder solche mit Schwerpunkt 
Lehre einrichten, und zwar mit 
der Möglichkeit eines schwer-
punktmäßig wechselnden Ein-
satzes der bzw. des betreffen-
den Lehrenden. 
 
Auch hat die FDP/DVP in diesem 
Zusammenhang endlich einen 
Schlussstrich unter die Zentral-
stelle für die Vergabe von Studi-
enplätzen (ZVS) in ihrer bisheri-
gen Form ziehen können. Auf 
unsere drängende Initiative hat 
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der Landtag mit der Verabschie-
dung des EHFRUG die Landes-
regierung aufgefordert, die be-
reits eingeleiteten Schritte zur 
Abschaffung der ZVS in ihrer 
bisherigen Form konsequent 
weiter zu betreiben. An die Stel-
le der abgeschafften ZVS tritt 
zukünftig eine – nicht mehr von 
den Ländern zwangsfinanzierte 
– Serviceeinrichtung im Sinne 
einer Clearingstelle für Studie-
rende und Hochschulen. Der 
hierzu abgeschlossene Staats-
vertrag sieht vor, dass die 
Hochschulen keiner Verpflich-
tung unterliegen, sich der Ser-
viceeinrichtung zu bedienen, 
sondern ihre Studierenden frei 
auswählen können.  
 
Mit der Novelle des Hochschul-
zulassungsgesetzes 2010 haben 
wir darüber hinaus den Hoch-
schulzugang für beruflich 
Qualifizierte geöffnet. Zu-
künftig werden auch Meister, 
Techniker und vergleichbar 
Qualifizierte ein Studium ihrer 
Wahl aufnehmen können. Und 
außerdem können nunmehr alle 
beruflich Qualifizierten nach 
mindestens zweijähriger Ausbil-
dung, dreijähriger Berufspraxis 
und einem bestandenen Eig-
nungstest ein ihrem ange-
stammten Beruf verwandtes 
Fach studieren. Mit diesem 
Schritt wollen wir nicht nur ei-
nen Beitrag zur Gewinnung von 
hoch qualifizierten Fachkräften 
leisten, auf die unsere Wirt-
schaft dringend angewiesen ist, 
sondern vor allem auch die 
Durchlässigkeit unseres Bil-
dungswesens an einer entschei-
denden Wegmarke von Bil-
dungsbiographien weiter ver-
bessern.  
 
Ein weiteres Beispiel dafür, wie 
die Landesregierung die durch 
den Wegfall der Rahmengesetz-

gebung des Bundes neu gewon-
nene Landeskompetenz im 
Hochschulbereich genutzt hat, 
ist der Zusammenschluss der 
erfolgreichen Berufsakademien 
zu einer Dualen Hochschule. 
Hierdurch können Absolventen 
der Berufsakademien einen von 
ihrer Hochschule unmittelbar 
verliehenen und international 
anerkannten Bachelor-Abschluss 
erhalten. Gleichzeitig war es uns 
Liberalen ein wichtiges Anliegen, 
dass diese Duale Hochschule 
eine dezentrale Struktur 
erhält und die Eigenständig-
keit der einzelnen Standorte 
gewahrt bleibt. Denn nach 
unserer Auffassung besteht das 
Erfolgsrezept der Berufsakade-
mien (nunmehr „Studienakade-
mien“), die zum Wintersemester 
2009/10 einen Zuwachs der 
Studienanfänger von 19 % ver-
zeichneten, in der dualen Aus-
bildung und damit in der engen 
Beziehung zwischen den Studi-
enakademien und den Betrieben 
vor Ort. Die FDP/DVP hat des-
halb durchgesetzt, dass gemäß 
dem Prinzip der Subsidiarität auf 
der oberen Ebene der Dualen 
Hochschule nur geregelt wird, 
was die einzelnen Standorte 
nicht ebenso gut selbst ent-
scheiden können. Dies betrifft 
beispielsweise die inhaltliche 
Gestaltung der Studiengänge, 
die von den Studienakademien 
selbst vorgenommen wird. Auch 
haben wir sichergestellt, dass 
die Einrichtung neuer Studien-
gänge nicht ohne die Mitwirkung 
und Zustimmung der einzelnen 
Standorte erfolgen kann. 
Schließlich haben wir erreicht, 
dass die Betriebe ein Anhö-
rungsrecht im Dualen Senat 
besitzen in Fragen, die ihre Be-
lange betreffen. 
 
Baden-Württembergs Hochschu-
len verzeichneten im Winterse-

mester 2009/10 rund 4000 Stu-
dienanfänger mehr als im Vor-
jahr. Das entspricht einem Zu-
wachs von über 8 %, womit 
insgesamt über 55.500 Studie-
rende ein Studium in Baden-
Württemberg aufgenommen 
haben. Im Wintersemester 
2009/10 waren über 275 000 
Studierende an den Hochschu-
len des Landes einschließlich der 
Dualen Hochschule eingeschrie-
ben, was einer Steigerung von 
gut 6 % gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. Auf den rapiden An-
stieg der Zahl der Studienbe-
rechtigten – mit einer Spitze 
durch den parallelen Abiturien-
tenjahrgang des acht- und des 
neunjährigen Gymnasiums im 
Jahr 2012 – haben wir uns mit 
dem Hochschulausbaupro-
gramm 2012 rechtzeitig und 
lange vor allen anderen Bundes-
ländern vorbereitet. Bis zum 
Jahr 2012 schaffen wir 20 000 
zusätzliche Studienanfän-
gerplätze und entsprechen 
damit auch dem wachsenden 
Bedarf an Hochschulabsolventen 
für den Arbeitsmarkt. Die neuen 
Angebote wurden daher in en-
ger Abstimmung zwischen 
Hochschulen und Wirtschaft 
entwickelt. Auch haben wir Libe-
ralen erreicht, dass bei der Zu-
teilung der zusätzlichen Studi-
enanfängerplätze an die Hoch-
schulen gemäß deren Anträgen 
eine wesentliche Rolle spielt, 
inwieweit der jeweilige Studien-
gang von den Studierenden 
nachgefragt wird und damit 
dem angebotsorientierten Finan-
zierungsgrundsatz „Geld folgt 
Student“ Rechnung getragen 
werden kann. Im Endausbau 
werden für das Programm 
Hochschule 2012 jährliche Mittel 
von 206 Millionen Euro bereit-
stehen. Die ersten Tranchen der 
Jahre 2007, 2008 und 2009 sind 
planmäßig umgesetzt worden, 
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so dass ab dem Wintersemester 
2009/10 den Studierenden an 
den Hochschulen in Baden-
Württemberg insgesamt ca. 
8.600 neue Studienanfänger-
plätze zur Verfügung stehen. 
Damit decken wir den von Ba-
den-Württemberg zu erbringen-
den (überproportionalen) Anteil 
gemäß der Bund-Länder-
Vereinbarung des Hochschul-
pakts 2020 ab, aus dem unser 
Land allein für die Jahre 2008 
und 2009 im Nachhinein Bun-
desmittel in Höhe von 18 Millio-
nen Euro erhält. Diese Mittel 
werden den Hochschulen zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt. 
 
Die Qualität der baden-
württembergischen Hochschulen 
ist nicht zuletzt der finanziellen 
Planungssicherheit zu verdan-
ken, die mit den Solidarpakten 
geschaffen wurde. Der im März 
2007 mit den Hochschulen und 
Berufsakademien geschlossene 
Solidarpakt II gewährt auf der 
Basis der Haushaltsansätze des 
Jahres 2007 Planungssicherheit 
bis zum Jahr 2014. In diesem 
Zeitraum werden keine Kürzun-
gen, Stelleneinsparungen und 
sonstige Haushaltssperren (ein-
schließlich Stellenbesetzungs-
sperren) erfolgen; den Hoch-
schulen und Berufsakademien 
ist damit zugesichert, dass ih-
nen die vereinnahmten Studien-
gebühren ohne Absenkung der 
staatlichen Finanzierung zweck-
gebunden für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben in Studium und Lehre 
zur Verfügung stehen. Insge-
samt wandte Baden-Württem-
berg im Jahr 2009 für die Hoch-
schulen 2,628 Milliarden Euro 
auf. Mit Ausgaben von rund 
7000 Euro pro Studierendem 
liegt Baden-Württemberg in der 
Spitzengruppe unter den Bun-
desländern und erheblich über 
dem Bundesdurchschnitt von 
6300 Euro. 

Die zum Sommersemester 2007 
erstmals erhobenen Studien-
gebühren haben maßgeblich 
zu einer Steigerung der Ein-
nahmen der Hochschulen beige-
tragen. Im Sommersemester 
2009 und im Wintersemester 
2009/10 erzielten die Hochschu-
len Mehreinnahmen durch Stu-
diengebühren in Höhe von 138 
Millionen Euro. Ungefähr die 
Hälfte der Einnahmen aus Stu-
diengebühren, die den Hoch-
schulen direkt zufließen, wurde 
in zusätzliches Personal inves-
tiert, um die Relation von Leh-
renden zu Studierenden und die 
Ausstattung der Bibliotheken zu 
verbessern. Nachdem sich zeig-
te, dass die von der staatlichen 
L-Bank vergebenen Studienkre-
dite aufgrund des über dem 
marktüblichen liegenden Zins-
satzes kaum von Studierenden 
in Anspruch genommen wurden, 
haben wir uns erfolgreich für die 
Festschreibung des Zinssat-
zes für Studienkredite der L-
Bank auf eine maximale 
Höhe von 5,5 % eingesetzt. 
Auch geht eine Öffnungsklausel 
im Landeshochschulgebühren-
gesetz auf die Initiative der Li-
beralen zurück. Sie ermöglicht, 
dass die durch die Festschrei-
bung des Zinssatzes für die L-
Bank entstehenden Kosten im 
Rahmen des Studienfonds auch 
vom Land übernommen werden 
können. Deshalb konnten wir 
erreichen, dass das Land in den 
Haushalten 2009, 2010 und 
2011 je einen Zuschuss an den 
Studienfonds einstellte, der die-
se Kosten abdeckt. Und schließ-
lich haben wir erreicht, dass im 
Sinne einer familienfreundlichen 
Ausgestaltung des Studiums 
Studierende Zeiten des Mutter-
schutzes und der Elternzeit wäh-
rend des Studiums in Anspruch 
nehmen können. Studierende, 
die Kinder erziehen, werden bis 

zu deren 14. Lebensjahr von 
Studiengebühren befreit.  
 
Die baden-württembergischen 
Universitäten haben im Exzel-
lenz-Wettbewerb des Bun-
des und der Länder am bes-
ten abgeschnitten. Baden-
Württemberg stellt mit Freiburg, 
Heidelberg, Karlsruhe und Kon-
stanz vier (!) von bundesweit 
neun Spitzenuniversitäten. Hin-
zu kommt, dass von den neun 
Universitäten des Landes insge-
samt acht durch mindestens 
eine der drei Förderlinien der 
Exzellenzinitiative (Zukunftskon-
zepte, Graduiertenschulen, Ex-
zellenz-Cluster) unterstützt wird. 
Damit erhalten die Universitäten 
unseres Landes von den insge-
samt 1,9 Milliarden Euro der 
Exzellenzinitiative 621 Millionen, 
das entspricht einem Anteil von 
37 %. Das Land bringt hiervon 
ein Viertel auf.  
 
Nicht zuletzt dank der Rahmen-
voraussetzungen hat sich Ba-
den-Württemberg zum Wissen-
schaftsstandort Nr. 1 in 
Deutschland und Europa entwi-
ckelt. In keiner europäischen 
Region wird ein höherer Anteil 
am Bruttoinlandsprodukt in 
Forschung und Entwicklung 
investiert als in Baden-Württem-
berg, das mit 4,4 % mit Ab-
stand den Spitzenplatz ein-
nimmt. 15,676 Milliarden Euro 
wurden im Jahr 2007 in Baden-
Württemberg für Forschung und 
Entwicklung aufgewandt, davon 
ein großer Teil von der Wirt-
schaft. Diese Spitzenposition 
unseres Landes gilt es zu hal-
ten, denn nur wenn es gelingt, 
bei Forschung und Entwicklung 
ganz an der Spitze zu bleiben, 
können wir auch bei Arbeits-
platzsicherheit, Einkommensni-
veau und Freizeitangebot ganz 
vorn bleiben. 
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Ein zukunftsweisendes Modell 
für eine neue Allianz von For-
schung und Lehre, die deutsch-
landweit einzigartig ist, stellt das 
Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) dar. Die 
hierbei vorgenommene Fusion 
einer Forschungseinrichtung der 
Helmholtz-Gemeinschaft mit der 
Universität Karlsruhe, d.h. die 
Fusion einer Bundes- und einer 
Landeseinrichtung, birgt unge-
heure Potenziale. Das KIT kann 
es beim Einwerben von For-
schungsprojekten und Drittmit-
teln, beim Heranziehen des wis-
senschaftlichen Nachwuchses 
wie bei der Kooperation mit 
Wirtschaftsunternehmen mit 
den großen Forschungseinrich-
tungen der Welt wie der ETH 
Zürich oder dem Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
aufnehmen. Hiervon werden 
nicht zuletzt auch die Studieren-
den profitieren. Durch eine ent-
sprechende Verwaltungsverein-
barung mit dem Bund ist auch 
die zukünftige Finanzierung der 
Einrichtung auf eine tragfähige 
Basis gestellt worden. Das ist 
bei einem vorgesehenen jährli-
chen Haushaltsvolumen von 700 
Millionen Euro eine wichtige 
Voraussetzung für das erfolgrei-
che Arbeiten des KIT.  
 
Schließlich hat die Koalition von 
CDU und FDP/DVP den Univer-
sitätsklinika die Möglichkeit 
eröffnet, Private dahingehend 
zu beleihen, dass Teilbereiche 
der Universitätsklinika damit 
zukünftig von Privaten betrieben 
werden können. Das im öffentli-
chen Recht bewährte Modell der 
Beleihung stellt sicher, dass die 
Privaten unter staatlicher Regie 
stehen und an die Leitlinien des 
Dekans und des Ärztlichen Di-
rektors der jeweiligen Universi-
tätsklinik gebunden sind. Auf 
diese Weise können die Klinika 

frisches Kapital von privaten 
Anlegern einbinden und auch 
eine Kooperation mit kirchlichen 
und anderen gemeinnützigen 
Trägern eingehen. Stiftungen 
wie die Robert-Bosch-Stiftung 
betreiben bereits heute erfolg-
reich Krankenhäuser zum Wohle 
der Patienten. Dies soll nach 
Auffassung von uns Liberalen 
auch zukünftig das Leitbild der 
Krankenversorgung in den Uni-
versitätskliniken bleiben. 
 
Schließlich haben sich die Wis-
senschafts- und Bildungspoliti-
ker unserer Fraktion in schwie-
rigen Verhandlungen mit dem 
Finanz-, dem Kultus- und dem 
Wissenschaftsministerium über 
die Reform der Lehreraus-
bildung erfolgreich für einen 
eigenständigen Studiengang für 
das Grundschul- bzw. Pri-
marlehramt eingesetzt, der 
ebenso wie der Studiengang für 
das Sekundarlehramt acht Se-
mester Regelstudienzeit um-
fasst. Diese Dauer erscheint uns 
im Hinblick auf die hohen An-
forderungen geboten, mit denen 
sich die Grundschullehrkräfte in 
fachlicher wie in pädagogischer 
Hinsicht angesichts der großen 
gerade auch sozialen Vielfalt der 
Schülerschaft konfrontiert se-
hen. Entsprechend wird zukünf-
tig die diagnostische Kompetenz 
ein wichtiger Bestandteil ihrer 
Ausbildung sein. Gleichzeitig 
haben wir Liberalen erreicht, 
dass die angehenden Lehrerin-
nen und Lehrer bei der Fächer-
wahl möglichst große Freiheit 
besitzen. Im Studiengang 
„Grundschullehramt“ sind somit 
wie bisher – gemäß dem Klas-
senlehrerprinzip – nur die Kom-
petenzbereiche Deutsch und 
Mathematik vorgegeben, zwei 
weitere Kompetenzbereiche 
wählen die Studierenden selbst 
aus. Sport und Bewegung bleibt 

dabei als eigenständiger Kompe-
tenzbereich neben Musik/ 
Ästhetik erhalten, zugleich ab-
solvieren alle künftigen Grund-
schullehrer eine Grundausbil-
dung in musikalisch-ästhetischer 
Erziehung sowie in Bewegungs-
erziehung. 
 
Der ebenfalls neu gestaltete 
Lehramtsstudiengang „Son-
derpädagogik“ wird künftig 
neun Semester umfassen. Unter 
anderem auf liberale Initiative 
hin trägt dieser in pädagogi-
scher, didaktischer und fachli-
cher Hinsicht sehr vielfältige 
Studiengang auch dem Umstand 
Rechnung, dass sich die Hand-
lungsfelder der Sonderpädago-
gen künftig erweitern werden. 
Neben dem Unterricht an den 
Sonderschulen werden der ge-
meinsame, d.h. inklusive Unter-
richt von Kindern mit und ohne 
Behinderungen sowie die Bil-
dungswegeberatung wichtige 
Aufgaben der Sonderpädagogen 
darstellen. Gleichzeitig ist eine 
sonderpädagogische Grundbil-
dung Bestandteil aller Lehramts-
studiengänge bzw. im gymna-
sialen Bereich Bestandteil des 
Referendariats.  
 
Auch ist es der FDP/DVP wich-
tig, dass in den Lehramtsstudi-
engängen für alle Schularten die 
Schulpraxis eine wichtige Rolle 
spielt. Vor allem ein verpflich-
tendes Schulpraxissemester 
trägt dieser Anforderung Rech-
nung. Dabei haben wir Liberalen 
großen Wert darauf gelegt und 
durchgesetzt, dass im Falle des 
Nichtbestehens eine Wiederho-
lungsmöglichkeit gegeben ist. 
Und die Entscheidung über Be-
stehen oder Nichtbestehen tref-
fen nun die für die Ausbildung 
zuständigen Fachleiter in Ab-
sprache mit der jeweiligen 
Schulleitung bzw. im Studien-
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gang „Lehramt an Gymnasien“ 
die Schulleitung in Absprache 
mit den Fachleitern. 
 
 
Gleichstellungspolitik 
 
Wir haben heute die am bes-
ten ausgebildete Frauenge-
neration aller Zeiten. Mäd-
chen und Frauen haben vielfach 
in der Schule und den Universi-
täten „die Nase vorn“. Der Vor-
sprung verliert sich wieder, weil 
die meisten Frauen neben ihrer 
beruflichen Tätigkeit fast allein 
für die Erziehung der Kinder 
und/oder die Pflege von Fami-
lienangehörigen zuständig sind. 
Wir müssen weiterhin einen 
Schwerpunkt unserer politischen 
Arbeit darauf legen, dass für 
Frauen und Männer Beruf 
und Familie vereinbart wer-
den können, ohne dass ein 
beruflicher Nachteil daraus ent-
steht.  
 
In Baden-Württemberg sind 
Frauen in Führungspositio-
nen noch immer unterrepräsen-
tiert. Mit 22 Prozent Frauen bei 
den Führungskräften liegt Ba-
den-Württemberg knapp unter 
dem Bundesdurchschnitt von 23 
Prozent. Die Weiterbildung und 
Qualifizierung von Frauen ist 
auch in Zukunft ein wichtiges 
politisches Anliegen, um mehr 
Frauen den Weg in Führungspo-
sitionen zu ermöglichen. Das 
Wirtschaftsministerium unter-
stützt dieses politische Ziel 
durch zahlreiche Förderpro-
gramme für Frauen und ist da-
mit ein wichtiger Bestandteil der 
innovativen Wirtschaftspolitik 
des Landes.  
 
Die Kontaktstellen Frau und 
Beruf bieten ein vielseitiges 
Beratungs- und Qualifizierungs-
angebot für Frauen an. Die Re-
duzierung der Mittel für die Kon-

taktstellen Frau und Beruf in 
den Jahren 2005/2006 führte zu 
erheblichen Finanzierungs-
schwierigkeiten bei den Träger-
organisationen und hätte zur 
Schließung einzelner Kontakt-
stellen führen können. Wir ha-
ben dies seit dem Haushalt 
2007/2008 korrigiert und zu-
gleich eine mittelfristige Absi-
cherung der Kontaktstellen er-
reicht. 
 
Gewalt gegen Frauen und 
deren Kinder ist eine Thematik, 
die nach wie vor gesellschaftli-
che Relevanz hat. Frauen und 
Kinder sind gerade im sozialen 
Nahbereich häufig von Gewalt 
betroffen. Die Finanzierung von 
Frauen- und Kinderschutzhäu-
sern muss gesichert sein. Dafür 
setzen wir uns ein.  
 
Die Frauenhäuser sind eine tra-
gende Säule in einem komple-
xen Schutz- und Hilfesystem für 
von Gewalt betroffene Frauen in 
Baden-Württemberg. Damit von 
Gewalt bedrohte Frauen rasch 
Hilfe und Schutz bekommen, 
haben wir uns in einem gemein-
samen Antrag für die Einrich-
tung einer bundesweit ein-
heitlichen Frauen-Notruf-
nummer eingesetzt. Ziel der 
geplanten bundesweiten, ano-
nymen Notrufnummer ist es, 
auch außerhalb der üblichen 
Bürozeiten telefonische Bera-
tung für Frauen in allen Gewalt-
situationen zu leisten und eine 
kompetente Weitervermittlung 
an die Unterstützungseinrich-
tungen vor Ort zu ermöglichen. 
Frei geschaltet wird die bun-
desweite Notrufnummer voraus-
sichtlich Ende 2011. 
 
Menschunwürdige Arbeitsbedin-
gungen in sogenannten „Flat-
rate-Bordellen“ haben uns 
veranlasst einen gemeinsamen 
Antrag einzubringen, der zu 

einem Verbot der Flatrate-
Angebote in Bordellen führen 
soll. Das Geschäftsmodell der 
Flatrate-Bordelle und die Ar-
beitsbedingungen für die Frauen 
sind menschenverachtend und 
können in dieser Form nicht 
hingenommen werden. 
 
Ein zentrales politisches Thema, 
das mehr in den Blickpunkt der 
öffentlichen Aufmerksamkeit 
rücken soll, sind Frauen mit 
Migrationshintergrund. Mit 
einem viel beachteten Liberalen 
Frauenkongress mit dem Titel 
„Meine Welt – Eure Welt – Un-
sere Welt? Migrantinnen im 
Spannungsfeld von Tradition 
und Moderne“  wurde dieses 
Thema beleuchtet. 
 
Das wachsende Defizit der vor 
allem muslimischen Zuwanderer 
im Bildungsbereich und auf dem 
Arbeitsmarkt ist besorgniserre-
gend. Die zunehmende Seg-
mentation vor allem junger Mus-
lime der zweiten und dritten 
Generation bis hin zur Parallel-
gesellschaft darf nicht hinge-
nommen werden. Von dieser 
Entwicklung sind besonders 
junge Frauen betroffen. 
 
Besondere Anstrengungen sind 
auch erforderlich bei den jungen 
Frauen, die als sogenannte „Im-
portbräute“ nach Deutschland 
kommen, um diese Frauen bes-
ser in die Gesellschaft zu integ-
rieren. Sie sind die Mütter der 
Kinder, die hier in Deutschland 
geboren werden. Von ihrer In-
tegration hängt maßgeblich 
auch der Schulerfolg ihrer Kin-
der ab. Diese jungen Frauen 
müssen stärker als bisher in die 
Elternarbeit im Kindergarten 
und in der Grundschule einbe-
zogen werden.  
 
Frauenpolitik auch für Frauen 
mit Migrationshintergrund ist 
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heute eine zentrale gesellschaft-
liche Aufgabenstellung; sie be-
rührt nicht nur klassische frau-
enpolitische Probleme, sondern 
sie greift auch tief in sozialpoliti-
sche und bildungspolitische Zu-
sammenhänge hinein. Politik für 
und von Frauen ist für unseren 
gesellschaftlichen Frieden wich-
tiger denn je. 
 
Der Einsatz gegen Zwangshei-
rat und Gewalt gegen Frauen 
ist ein zentrales Thema unserer 
politischen Arbeit. Die Zwangs-
verheiratung ist keine kulturelle 
Besonderheit und keine Ehren-
sache, sondern eine schwere 
Menschenrechtsverletzung, die 
entschieden bekämpft werden 
muss. Wir fordern daher in Ba-
den-Württemberg für Frauen, 
die von Zwangsverheiratung 
bedroht sind, ausreichend Not-
aufnahmeplätze, um diesen 
Frauen wirkungsvoll zu helfen. 
Der Verweis auf die bestehen-
den Frauen- und Kinderschutz-
häuser reicht nicht aus. 
 
Um Opfern von Menschen-
handel und Zwangsprostitu-
tion wirkungsvoll helfen zu 
können, haben wir die Einrich-
tung eines Fonds unterstützt 
und befürwortet. Das Finanzmi-
nisterium stellte inzwischen 
100 000 Euro zur Einrichtung 
des Fonds zur Verfügung. Damit 
sollen der Lebensunterhalt so-
wie die Unterbringung der be-
troffenen Frauen gesichert wer-
den. Mit auf unseren Antrag hin 
wurden im Landtag diese For-
men der schweren Menschen-
rechtsverletzungen in einer ein-
stimmig gefassten Entschlie-
ßung verurteilt. 
 
Gender Budgeting 
 
Der Vertrag von Amsterdam 
(1999) verpflichtet alle EU-

Mitgliedstaaten, Gender Main-
streaming in allen relevanten 
Politikbereichen und damit auch 
in der Haushaltspolitik umzuset-
zen. In der EU wurde das Ziel 
formuliert, Gender Budgeting bis 
zum Jahr 2015 umzusetzen. Alle 
kommunalen und regionalen 
Regierungen sind damit aufge-
fordert, Gender Budgeting in die 
Praxis umzusetzen.  
 
Erste Schritte werden jetzt in 
einzelnen Kapiteln des Landes-
haushalts umgesetzt. 
 
 
Sozialpolitik 
 
In einem neuen Kindertages-
betreuungsgesetz haben wir 
die Finanzierung der Kinderbe-
treuung neu geregelt und damit 
u. a. das Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern deutlich ge-
stärkt. Nach mehreren fehlge-
schlagenen Nachbesserungsver-
suchen wurde die alte liberale 
Forderung „Geld folgt Kind“ 
endlich umgesetzt. Endlich wur-
den neben den kommunalen 
und frei-gemeinnützigen Trä-
gern auch privat-gemeinnützige 
Träger, sowie von Vereinen ge-
tragene Elterninitiativen mit 
einbezogen. Dies befördert auch 
die Einrichtung von mehr Be-
triebskindergärten. Ein Rechts-
anspruch auf einen Betriebskos-
tenzuschuss für Träger von Ein-
richtungen zur Kleinkindbetreu-
ung gegenüber der Standort-
gemeinde wurde geschaffen. 
Auch für Einrichtungen, die 
nicht in die Bedarfsplanung auf-
genommen wurden, besteht ein 
Rechtsanspruch auf einen Min-
destzuschuss. Endlich wurde der 
interkommunale Ausgleich bei 
der Betreuung auswärtiger Kin-
der verbindlich festgeschrieben. 
Wir haben die gleichwertige 
Finanzierung von Krippen- und 

Tagespflegeplätzen durch das 
Land festgeschrieben. Dies er-
möglicht gerade im ländlichen 
Raum flexible und bedarfsge-
rechte Betreuungsformen.  
 
Für den Ausbau der Klein-
kindbetreuung stellt das Land 
Jahr für Jahr (bis zum Jahr 
2013, in dem ein Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungs-
platz besteht) mehr Mittel zur 
Verfügung. Mit dem Haushalt 
2010/11 werden darüber hinaus 
zusätzliche Mittel zur Verbesse-
rung der Qualität der Kinder-
betreuung eingesetzt. 
 
Die Landesheimbauverord-
nung ist zum 01.09.2009 in 
Kraft getreten. Mit ihr wird si-
chergestellt, dass auch bei stati-
onären Wohnformen in erster 
Linie die Würde und die Selbst-
bestimmung der Menschen Be-
rücksichtigung finden. Die ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
bei den Wertehaltungen und 
Lebensstilen werden berücksich-
tigt. Deswegen sollen den Men-
schen, die auf die Unterstützung 
eines Heimes angewiesen sind, 
dort nicht nur die notwendigen 
Gemeinschaftseinrichtungen, 
sondern immer auch individuelle 
Lebensräume zur Verfügung 
stehen. Deshalb werden Einzel-
zimmer mit eigenen Sanitärein-
richtungen in Zukunft Standard 
sein. Zur Sicherstellung des 
Wettbewerbs insbesondere 
durch private Anbieter haben 
wir durchgesetzt, dass die 
Übergangsfrist bei bestehenden 
Einrichtungen zur Umstellung 
auf Einzelzimmer bis zu 25 Jah-
re betragen kann. Eine zu 
schnelle Umbauverpflichtung 
hätte viele Anbieter in ihrem 
wirtschaftlichen Überleben ge-
fährdet. In Wohnformen für 
Menschen mit Behinderungen 
sind Abweichungen von der 
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baulichen Gestaltung möglich, 
wenn dies zum Wohle der be-
hinderten Menschen erforderlich 
ist. Auch haben wir die ur-
sprünglich angedachte Bedin-
gung verhindert, dass die Ein-
richtungsgröße dem örtlichen 
Bedarf entsprechen muss. 
 
Wir haben es aufgedeckt: Im 
Bereich des Rettungsdienstes 
konnten oftmals die gesetzli-
chen Hilfsfirsten nicht eingehal-
ten werden. Mit der nun erfolg-
ten Novellierung des Rettungs-
dienstgesetzes gehen wichtige 
Verbesserungen einher. Einer-
seits werden die Krankenhäuser 
verpflichtet, gegen vollen Kos-
tenersatz Rettungsärzte zu stel-
len. Selbstverständlich bleiben 
aber die niedergelassenen Ärzte 
weiterhin wichtige Akteure im 
Rettungsdienst. Wichtig war uns 
Liberalen, dass es eine Fortbil-
dungspflicht für die im Ret-
tungsdienst Tätigen unter Wah-
rung des Prinzips der Kostener-
stattung gibt. 30 Stunden jähr-
lich sind zukünftig an Qualifizie-
rungen zu absolvieren. Die nun 
vorgesehenen integrierten Leit-
stellen, die unter der einheitli-
chen Notrufnummer 112 auch 
über Gehörlosenfax zu erreichen 
sind, sind ein entscheidender 
Fortschritt. Die alte Rettungs-
nummer hatte den gravierenden 
Nachteil, dass sie bei Gästen 
aus anderen Ländern nicht nur 
weitgehend unbekannt war, 
sondern vor allem, dass bei Mo-
biltelefonen jeweils die regionale 
Vorwahlnummer erforderlich 
war.  
 
Der Bereichsausschuss ist im 
übrigen nicht zur Bestimmung 
des Durchführenden des Ret-
tungsdienstes per Verwaltungs-
akt befugt. Somit bleibt weiter-
hin privaten Anbietern der Zu-
gang zum Rettungsdienst offen.  
 

Mit dem Landesprogramm 
STÄRKE zur Förderung der 
Elternkompetenz und von Fami-
lien in besonderen Lebenslagen 
wurde von der Landesregierung 
der von der FDP/DVP geforderte 
Umbau der Landesförderung 
von Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren abgeschlossen. 
Neben dem umgestalteten Lan-
deserziehungsgeld und der 
Krippenförderung des Landes 
stellt das Programm STÄRKE die 
dritte Säule der Landesförde-
rung von unter dreijährigen Kin-
dern da. Von einem konservati-
ven Erziehungsbild, das aus-
schließlich auf Erziehung und 
Betreuung in der Familie setzte, 
konnten wir für Baden-
Württemberg nun unsere Vor-
stellungen von möglichst großer 
Chancengleichheit von Beginn 
an und mit einem Wunsch- und 
Wahlrecht bei der Art der Kin-
derbetreuung durchsetzen. 
Jährlich stehen vier Millionen 
Euro für Elternbildung zur Ver-
fügung, die allen Eltern von 
Neugeborenen in Form von Bil-
dungsgutscheinen zugeschickt 
werden. Der Gutschein in Höhe 
von 40 Euro setzt wichtige Im-
pulse und erleichtert Eltern den 
Zugang zu wichtigen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, um die neue 
Lebenssituation insbesondere 
zum Wohle des Kindes zu meis-
tern. Einzulösen ist der Gut-
schein bei den Trägern der Fa-
milienbildung. Nach Auswertung 
des ersten vollständigen Ab-
rechnungsjahrs haben wir uns 
dafür eingesetzt, die Öffentlich-
keitsarbeit zu verbessern, die 
Zugangsschwellen für die zweite 
Säule zu reduzieren sowie für 
bedürftige Familien die Leistun-
gen zu verbwssern. 
 
Zur Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen konn-
te Wichtiges erreicht werden. 
Baden-Württemberg verfügt seit 

Juni 2009 über einen Landes-
Behindertenbeirat, der dem 
Beauftragten der Landesregie-
rung für die Belange behinderter 
Menschen mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Damit wurde einer 
Forderung im Rahmen der Zwi-
schenbilanz zum Landes-
Behindertengleichstellungs-
gesetz im Jahr 2009 Rechnung 
getragen. Darüber hinaus erhal-
ten hörbehinderte Eltern bei der 
Teilnahme an Elternabenden 
nun die Kosten für einen Gebär-
densprachdolmetscher ersetzt.  
 
Für Menschen mit schwer-
ster Drogenabhängigkeit 
konnten wir nach jahrelanger 
Überzeugungsarbeit endlich den 
entscheidenden Erfolg verbu-
chen. Es wird unter sehr stren-
gen Auflagen und unter enger 
Zugangsbeschränkung eine Ab-
gabe von synthetischem Heroin, 
so genanntem Diamorphin, 
geben. Wir Liberale haben uns 
strikt dagegen gewandt und 
auch durchgesetzt: Die Hilfen 
werden nicht ausschließlich an 
den Standorten der Zentren für 
Psychiatrie (ZfP) erbracht, son-
dern dort, wo diese schwerst-
kranken Menschen Hilfe benöti-
gen. Das ist in ihrem Lebensum-
feld und somit regelmäßig in 
den Großstädten des Landes. 
Eine integrierte Trägerschaft ist 
der Garant für sachgerechte 
Lösungen. 
 
Wir haben das Heimrecht 
überarbeitet, das im Zuge der 
Föderalismusreform in die Lan-
deszuständigkeit übergegangen 
ist. Im Ländervergleich lag Ba-
den-Württemberg damit wieder 
einmal weit vorn. Folgende Eck-
punkte waren für uns dabei lei-
tend: die Sicherung der Qualität 
in den Pflegeeinrichtungen, die 
Ermöglichung neuer Wohnfor-
men, der Abbau von Bürokratie, 
die in der Regel unangemeldete 
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Prüfung der Heime durch die 
Heimaufsicht, die Vermeidung 
von Doppelaufsicht durch den 
Medizinischen Dienst und die 
Heimaufsicht und die Stärkung 
der Interessen der Heimbewoh-
ner bzw. ihrer Vertretungen. Wir 
haben die Mitwirkungsrechte 
auch Externer in Heimgremien 
befördert. Aufgrund des Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetzes 
des Bundes aktualisieren wir das 
Heimgesetz für Baden-
Württemberg erneut, um Dop-
pelregelungen, die die Rechts-
anwendung erheblich erschwe-
ren, im Sinne der Nutzerinnen 
und Nutzer zu erleichtern.  
 
Im Rahmen der Novellierung 
des Landespflegegesetzes 
haben wir darauf geachtet, dass 
auch Menschen ohne einen 
Hauptschulabschluss den Ein-
stieg in die Berufswelt über Hel-
fertätigkeiten schaffen können. 
Am oberen Ende wird es für 
besonders gut geeignete Fach-
kräfte möglich sein, nach Errei-
chen der Fachhochschulreife ein 
Studium zu absolvieren, um 
dann im Wege ärztlicher Dele-
gation dem Mediziner zuarbeiten 
zu können. Durch die Reform 
haben wir die Attraktivität der 
Pflegeberufe entscheidend er-
höht. Nur so werden wir den 
zukünftigen Bedarf mit motivier-
ten Kräften decken können. 
 
Beim Landesnichtraucher-
schutzgesetz wurde unsere 
liberale Meinung vom obersten 
Gericht der Republik bestätigt. 
Jetzt darf bei Kleingaststätten 
bis 75 Quadratmeter Größe oh-
ne Nebenzimmer, die keine oder 
nur kalt zubereitete Speisen 
einfacher Art anbieten, der Wirt 
entscheiden, ob geraucht wer-
den darf oder nicht. Selbstver-
ständlich muss eine entspre-
chende Kennzeichnung erfolgen 

und es muss sichergestellt sein, 
dass Minderjährige keinen Zu-
tritt haben. Viele typische „Eck-
kneipen“ haben so wieder Über-
lebenschancen, die durch das 
ursprüngliche Gesetz stark ein-
geschränkt waren. 
 
Nicht nur in verschiedenen An-
trägen an die Landesregierung, 
auch in einer aktuellen Debatte 
des Landtags von Baden-
Württemberg haben wir die 
Aufmerksamkeit auf ein drän-
gendes Problem gerichtet: Der 
sich abzeichnende Ärzte-
mangel vor allem im Ländli-
chen Raum. Wir sehen die 
wesentliche Ursache in einer 
steigenden Unattraktivität des 
niedergelassenen Arztberufs. 
Nicht leistungsgerechte Vergü-
tung, Bürokratie und zu enge 
Arzneimittelbudgets mit Regress 
erschweren unnötig die Land-
arzt-Tätigkeit. Wir haben uns für 
ein rund zwei Millionen Euro 
umfassendes Aktionsprogramm 
eingesetzt, das die flächende-
ckende ärztliche Versorgung im 
Ländlichen Raum sicherstellen 
wird. 
 
 
Verkehrspolitik 
 
Im Verkehrsbereich ist unser 
Land auf einen weiteren Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur drin-
gend angewiesen. Das gilt für 
den Bundesfernstraßenbau; das 
gilt aber auch für den Bau von 
Landesstraßen. Wir haben die 
Mittel für den Landesstraßen-
bau deutlich verstärkt; auch im 
gerade verabschiedeten Haus-
halt sind im Rahmen des Im-
pulsprogramms Standort Baden-
Württemberg zusätzliche Mittel 
bereitgestellt worden. Außer-
dem wurden sowohl über das 
Konjunkturpaket des Bundes als 
auch über das Infrastrukturpro-

gramm des Landes Mittel für 
den Ausbau und die Sanierung 
von Straßen im Land bereit ge-
stellt. Als „Autoland“ sollten wir 
nicht länger zulassen, dass wir 
vom Bund beim Straßenbau 
gemessen an unserer Wirt-
schaftskraft stiefmütterlich be-
handelt werden. Deshalb haben 
wir noch vor dem Verkehrsmi-
nister als erste ein „Straßen-
bauprogramm West“ gefor-
dert. Nach fast zwanzig Jahren 
berechtigten Vorrangs für den 
Aufbau Ost muss sich der Bund 
jetzt wieder verstärkt den blü-
henden Landschaften im Wes-
ten zuwenden.  
 
Nach langen und zähen Ver-
handlungen und zahlreichen 
Irritationen ist jetzt endlich die 
Bahn frei für Stuttgart 21 und 
die Neubaustrecke nach Ulm. 
Der Bund, das Land, die Stadt 
Stuttgart und die DB AG haben 
eine Vereinbarung über die Rea-
lisierung beider Projekte getrof-
fen. Damit ist die Gefahr ge-
bannt, dass Baden-Württemberg 
auf den Ost-West Verbindungen 
vom internationalen Verkehr 
abgehängt wird. Die Achse  
Paris-Wien wird nun nicht nur 
über die weitgehend fertig ge-
stellte Strecke Paris-
Saarbrücken-Frankfurt-
Nürnberg-München, sondern 
auch über die Strecke Paris-
Straßburg-Karlsruhe-Stuttgart-
Ulm-München bedient werden. 
Außerdem werden im Regional-
verkehr weit über die Region 
Stuttgart deutliche Fahrzeitver-
kürzungen die Bahn attraktiver 
machen. Last but not least ist 
Stuttgart 21 ein Durchbruch für 
die ökologische Verkehrspo-
litik: Die Bahn wird im Ver-
gleich zu Flugzeug und Straße 
gestärkt, die vielen Tunnel ent-
lasten Hunderttausende vom 
Lärm und die Umnutzung der 
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freiwerdenden Bahnstrecken 
reduziert den Flächenverbrauch. 
 
Ebenso bedeutend für das gan-
ze Land ist die Forcierung der 
Planung für den Aus- und Neu-
bau der Rheintalstrecke zwi-
schen Offenburg und Basel. Bei 
der Planung für das dritte und 
vierte Gleis sind Lösungen zu 
finden, die menschen- und um-
weltverträglich zugleich sind. 
Auf Betreiben der FDP/DVP hat 
das Land Bereitschaft signali-
siert, hier zum Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger Landesmittel 
bereitzustellen, sofern Bund und 
Bahn ihrer Verantwortung nicht 
gerecht werden. Weitere vor-
rangige Projekte beim Ausbau 
der Schienenwege im Land sind 
der Ausbau und die Elektrifizie-
rung der Gäubahn und der 
Südbahn. 
 
Während die Grünen als falsche 
Propheten durchs Land laufen, 
die den Bürgerinnen und Bür-
gern allüberall verkündet haben, 
es käme mit der Kürzung der 
Regionalisierungsmittel durch 
den Bund zu gravierenden An-
gebotseinschränkungen und zu 
umfassenden Streckenstillle-
gungen im ländlichen Raum, 
haben wir den Beweis dafür 
angetreten, dass wir auch mit 
der durch die Kürzungen des 
Bundes gegebenen schwierigen 
Situationen fertig werden konn-
ten.  
 
Insgesamt gilt: Das System des 
Regional- und Nahverkehrs, das 
in den letzten zehn Jahren quali-
tativ und quantitativ erheblich 
ausgebaut worden ist, bleibt im 
Kern unangetastet und wird 
auch in Zukunft weiter ausge-
baut werden können. 
 
Dass die Entwicklung im 
Flugverkehr einen Ausbau des 
Flughafens Stuttgart derzeit 

nicht rechtfertigt, konnten wir 
durch zahlreiche parlamentari-
sche Initiativen für ein integrier-
tes Gesamtverkehrskonzept, das 
die Verkehrsträger auch einer 
länderübergreifenden Betrach-
tung unterzieht, belegen – und 
die Entwicklung hat uns recht 
gegeben. 
 
Zielgerichtet und nachdrücklich 
haben wir uns dafür eingesetzt, 
die Mauterhöhungspläne der 
Bundesregierung zu verhindern. 
Wir sind nach wie vor der An-
sicht, dass die Anhebung der 
Lkw-Mautgebühren unter den 
gegebenen Bedingungen nicht 
nur ordnungspolitisch keinen 
Sinn macht, sondern auch eine 
kaum tragbare Last für die zahl-
reichen kleinen und mittelstän-
dischen Speditions- und Logis-
tikbetriebe im Land ist. Leider 
ist die Mehrheit im Bundesrat 
unserer Position nicht gefolgt. 
 
Um die Freiwilligen Feuerweh-
ren und Rettungsdienste im 
Land zu stärken, hat das Land 
als eines der ersten in Deutsch-
land von einer Ermächtigung 
des Bundes Gebrauch gemacht, 
die es gestattet, einen soge-
nannten „Feuerwehrführer-
schein“ für Einsatzfahrzeuge 
bis 4,75 Tonnen Gesamtgewicht 
zu erteilen. Voraussetzung hier-
für ist lediglich ein zweijähriger 
Vorbesitz einer Fahrerlaubnis 
Klasse B und eine verbandsin-
terne Schulung. Somit konnten 
Engpässe bei den entsprechen-
den Organisationen gelindert 
werden. Seit Einführung des EU-
Führerscheins 1999 erstreckte 
sich die Fahrerlaubnis Klasse B 
(ehemals Klasse 3) nur noch auf 
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht. Dies hatte zur 
Folge, dass viele junge ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer 
gezwungen waren, einen Lkw-
Führerschein C1 abzulegen, um 

die Einsatzfahrzeuge zu fahren, 
die ihre älteren Kollegen ohne 
zusätzliche Erlaubnis führen 
dürfen. 
 
Im Rahmen der Föderalismusre-
form wurden u.a. die Finanzhil-
fen des Bundes nach dem GVFG 
abgeschafft. Nach dem Entflech-
tungsgesetz (EntflechtG) erhal-
ten die Länder seit dem 1. Ja-
nuar 2007 Kompensationszah-
lungen aus dem Haushalt des 
Bundes (Baden-Württemberg 
jährlich rund 167 Millionen Eu-
ro). Um Planungssicherheit für 
die baden-württembergischen 
Kommunen zu gewährleisten, 
hat die Landesregierung 2010 
ein unbefristetes Landes-
gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz  (LGVFG) zur 
Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse in den Kommunen auf 
den Weg gebracht, das die Aus-
schüttung der Beihilfen des 
Bundes im Rahmen des Ent-
flechtungsgesetzes an die 
Kommunen regelt. Um besser 
auf konkrete Bedürfnisse der 
Kommunen einzugehen, wurden 
neue Fördertatbestände einge-
führt. So können verkehrswich-
tige zwischenörtliche Straßen 
und Grunderneuerungen von 
Verkehrswegen im ÖPNV geför-
dert werden. Auch stellen ver-
kehrswichtige Radwege einen 
neuen Fördertatbestand dar. 
 
 
Umweltpolitik 
 
Mit dem Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie 
hat das Land eine bundesweite 
Vorreiterrolle eingenommen, um 
nicht nur beim Neubau von 
Wohngebäuden, sondern auch 
im Altbaubestand den Einsatz 
erneuerbarer Energien (oder 
vergleichbar wirksamer bauli-
cher und technischer Maßnah-
men) zu forcieren, die Stan-
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dards der Energieeinsparverord-
nung deutlich zu unterschreiten 
und damit einen nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. 
 
Vor allem dem Drängen der 
FDP/DVP ist es zu verdanken, 
dass der Landtag die Landesre-
gierung verpflichtet hat, die 
energetische Sanierung und den 
Einsatz regenerativer Energien 
auch im Bereich der staatli-
chen Liegenschaften, die 
nicht Wohngebäude sind, im 
Einklang mit den Zielen des Er-
neuerbare-Wärme-Gesetzes vor-
anzutreiben. Nach einem ersten 
Sofortprogramm für die Jahre 
2008 und 2009 im Umfang von 
12 Mio. Euro werden ab 2010 
25 Mio. Euro pro Jahr zusätzlich 
für diese Zwecke bereitgestellt. 
Es wird damit gerechnet, dass 
damit bis zum Jahr 2030 eine 
Verringerung der Kohlendioxid-
Emissionen um 43% erreicht 
wird. 
 
Im Grenzbereich zwischen Um-
welt- und Verkehrspolitik haben 
wir eine Reihe von Initiativen 
voranbringen können, z.B. zu-
gunsten einer EU-weiten 
Kerosinbesteuerung, zur Be-
grenzung des durchschnittlichen 
Flottenverbrauchs von PKW auf 
einen Wert, der eine Begren-
zung des CO2-Ausstoßes auf 
120 g/km ermöglicht und zu 
einer verursachergerechten Um-
stellung der Kraftfahrzeugbe-
steuerung. 
 
Dem Lärmschutz muss in Zu-
kunft eine deutlich höhere Prio-
rität zukommen. Dies gilt nicht 
nur für die Belastung der Men-
schen durch Lärm, der vom 
Straßenverkehr oder von Flug-
zeugen ausgeht, sondern muss 
genauso für den Ausbau von 
Schienenwegen gelten, z.B. für 

die Planung des 3. und 4. Glei-
ses auf der Rheintalstrecke. 
 
Wir werden den Hochwasser-
schutz weiterhin mit Vorrang 
vorantreiben. Wir wollen einen 
ökologisch verträglichen Hoch-
wasserschutz. Nur ein ökolo-
gisch verträglicher Hochwasser-
schutz ist mittel- und langfristig 
auch ökonomisch sinnvoll und 
damit nachhaltig. 
 
 
Agrarpolitik und die 
Entwicklung der ländlichen 
Räume 
 
Die Stärken Baden-Württem-
bergs liegen in der Vielfalt sei-
ner Regionen und insbesondere 
des ländlichen Raumes. Diese 
Stärken gilt es, zu erhalten und 
auszubauen. Wir fördern und 
stabilisieren diese Wirtschafts-
kreisläufe durch vielfältige Lan-
desprogramme. 
 
Ziel der Agrarpolitik muss eine 
flächendeckende Landbe-
wirtschaftung zuallererst zur 
Nahrungsproduktion, aber 
auch zur Energiegewinnung 
und zum Erhalt der Kultur-
landschaft sein. 
 
Es gilt, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Landwirtschaft 
durch Angleichung der Stan-
dards innerhalb der EU zu ver-
bessern. Gleiche Rahmenbedin-
gungen im globalen Markt bei 
Steuerbelastungen und Umwelt-
auflagen sind Voraussetzungen 
hierfür. Ein nationales Draufsat-
teln auf EU-Vorschriften lehnen 
wir ab. 
 
Mit der Agrarpolitik des Lan-
des tragen wir dazu bei, den 
Betrieben Planungssicherheit zu 
geben und Investitionsanreize 
zu bieten, die Verarbeitung und 

Vermarktung von land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen zu unterstützen sowie Be-
triebsübernahmen durch Jung-
landwirte zu fördern und ihnen 
Perspektiven zu bieten. 
 
Seit dem Regierungswechsel 
auf Bundesebene haben wir 
die Bürokratie in der Landwirt-
schaft abgebaut und Wettbe-
werbsgleichheit und Chancen-
gleichheit innerhalb der europäi-
schen Landwirtschaft herge-
stellt.  
 
Die Liberalisierung der 
Weingesetzgebung auf euro-
päischer Ebene ist unter we-
sentlicher Beteiligung Baden-
Württembergs in Zusammenar-
beit zwischen Weinbauverbän-
den, der Regierung und den 
Koalitionsfraktionen erfolgt. Er-
gebnis ist eine moderne Wein-
gesetzgebung, die die wirt-
schaftlichen und technischen 
Erfordernisse berücksichtigt und 
den traditionellen Weinbau be-
wahrt.  
 
Und wir wollen es den vielen 
Nebenerwerbslandwirten, 
die in landwirtschaftlich benach-
teiligten Gebieten wie im 
Schwarzwald oder auf der Alb 
ihre Dienstleistung zur Pflege 
der Landschaft zur Verfügung 
stellen, ermöglichen, ihre Arbeit 
unter auskömmlichen Bedin-
gungen fortführen zu können. 
 
Ohne dies wäre das Touris-
musland Baden-Württem-
berg nicht das, was es ist. Mit-
tel für Leistungen zur Pflege der 
Kulturlandschaft sind keine Sub-
ventionen, sondern die Bezah-
lung einer Leistung, die am 
Markt über das landwirtschaftli-
che Produkt von unserer Gesell-
schaft nicht bezahlt wird. Sie 
stärken die weichen Standort-
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faktoren unseres Landes und 
sind damit Investitionen in die 
Zukunft. 
 
Wir haben im Bereich der Bau-
leitplanung das „Ökokonto“ 
eingerichtet, das praxisnahe 
Lösungen der Naturschutzprob-
lematiken ermöglicht. Dieses 
erfolgreiche Konzept werden wir 
jetzt auf alle naturschutzrecht-
lich relevanten Maßnahmen 
ausdehnen. Neben einer vorzei-
tigen Aufwertung von Naturgü-
tern lässt die Ökokontoregelung 
so einfachere Verfahren, eine 
Verminderung der Konflikte mit 
den Landnutzern und eine Er-
leichterung bei der Suche nach 
Ersatzmaßnahmen erwarten.  
 
Der ländliche Raum darf den 
Anschluss an technische Innova-
tionen nicht verlieren. Deshalb 
ist die Verbreitung und Anwen-
dung des Breitbandkabels im 
ländlichen Raum vor allem für 
moderne Dienstleister und Frei-
berufler entscheidende Voraus-
setzung, um zukunftsfähige Ar-
beitsplätze erhalten und schaf-
fen zu können. Mit dem Impuls-
programm Standort Baden-
Württemberg werden Modellpro-
jekte zur Breitbandverkabelung 
im ländlichen Raum gefördert. 
Auch hier ist das Land Baden-
Württemberg bundeweite füh-
rend. 
 
Mit seinen Agrarumweltpro-
grammen ist Baden-
Württemberg bundesweit füh-
rend. MEKA und SchALVO sind 
Eckpfeiler unserer Landwirt-
schafts- und Naturschutzpolitik. 
 
Wir unterstützen die Belange 
des Verbraucherschutzes und 
setzen uns ein für strengere 
Lebensmittelkontrollen in 
Baden-Württemberg – ohne 
zusätzliche Aufblähung von Per-
sonal, sondern durch eine bes-

sere Steuerung und Koordinie-
rung der Lebensmittelüberwa-
chung insgesamt. 
 

*** 
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